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Infos unter:
www.kreis-reutlingen.de/kiz 



Amtsblatt der Gemeinde Sonnenbühl  Freitag, 3. September 2021, Nummer 352

Notrufnummern...
Polizei
Notruf  110
Polizeiposten Alb, Engstingen 07129/932660
Polizei Pfullingen (nach Dienstschluss) 07121/9918-0

Feuer- und Ölalarm
Feueralarm, Notarzt, Rettungsdienst  112
Rathaus Undingen  925-0
Feuerwehrkommandant
Michael Schäfer  9208244

Abteilungskommandanten:
Erpfingen, Timo Bez  0160/98235726
Genkingen, Michael Saur   9293913
Undingen, Michael Schäfer  9208244
Willmandingen, Guido Britsch   0171/7238853

Rohrbruch:
Bauhof  0175/3285396

Ortschaftsverwaltungen
Erpfingen  925930
Genkingen  925940
Undingen  925-12
Willmandingen  925950

Ortsvorsteher (privat)
Erpfingen, Willi Herrmann  3535
Genkingen, Marlene Karcher   2839
Undingen, Michael Dieth  30386
Willmandingen, Heinz Hammermeister 3900

Krankenwagen
DRK Rettungsdienst, Notarztdienst 
DRK-Krankentransport Reutlingen  07121/19222
DRK-Bereitschaftsleitung 
Andreas Hailfinger 3803346
Kreiskrankenhaus Reutlingen  07121/200-0
Kreiskrankenhaus Münsingen  07381/1810

Pfarrämter
Ev. Pfarramt Erpfingen Fax: 927323 636
Ev. Pfarramt Genkingen Fax: 927231 618
Ev. Pfarramt Undingen Fax: 927730 30360
Ev. Pfarramt Willmandingen Fax: 1810 744
Kath. Pfarramt Engstingen Fax: 07129/932705 07129/932704

Telefonseelsorge  0800/1110111
Bestattungsdienst Weible 07121/78048

Zentrale Notdienste
Rettungsdienst: 112
Allgemeiner Notdienst: 116117

Ab sofort gelten auch für die augen-, kinder- 
und HNO-ärztlichen Notfalldienste die bun-
desweite Rufnummer 116117 (Anruf ist kos- 
tenlos) für den ärztlichen Bereitschaftsdienst 
vermittelt.

Adressen und Öffnungszeiten der 
Notfallpraxen:
Notfallpraxis Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 18:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 8:00 bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis Kinder Reutlingen, Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag  
9:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Apotheken-Notdienst-Finder
Tel. 0800/0022833 vom Festnetz gebührenfrei
Handy 22833 0,69 €/min. oder auf der Hompage www.aponet.de

Zahnärztlicher Notfalldienst
unter der Rufnummer 0 18 05/9 11-6 40 zu erfragen.

Nachbarschaftshilfe
Einsatzleitung:
Claudia Bunke, Tel. 3 03 62

Sozialstation Südwest der Bruderhaus Diakonie
Telefon 0 71 21/27 84 92

Freundeskreis Magdalena-Hospiz e. V.
Ambulanter Hospizdienst Reutlinger Alb
Tel. 0170/59 25 146

Sozialstation Servicehaus Sonnenhalde
Engstingen, Tel. 0 71 29/93 79-0

Herausgeber: 
Gemeinde Sonnenbühl. 
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt, einschließlich der Veröffentli-
chung  der Gemeindeverwaltung: der Bürgermeister oder sein Vertreter 
im Amt.

Für den übrigen Inhalt: Fink GmbH, Druck und Verlag, Sandwiesenstr. 17, 
72793 Pfullingen, Tel. 07121/9793-0, Fax 9793-993
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50 Jahre DRK Ortsverein Sonnenbühl - 
Blutspende zum Gründungsjubiläum
vor 50 Jahren wurde der DRK Ortsverein Sonnenbühl gegründet und engagiert sich seitdem 
im sozialen Bereich, im Sanitätsdienst sowie in der humanitären Hilfe und dem Katastrophen-
schutz. Zu den vielfältigen Aktivitäten gehört auch die mit uns gemeinsam geführte Organi-
sation von drei Blutspende Terminen im Jahr.

Damit Unfallopfer, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen auch während 
der Ferienzeit weiterhin gut versorgt sind bittet das DRK jetzt, im Rahmen des Gründungsju-
biläum, um Ihre Blutspende.

Montag, dem 06.09.202
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Steinbühlhalle, Falltorstraße 37
72820 SONNENBÜHL / UNDINGEN

Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.de/m/sonnenbuehl-steinbuelhalle

Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehör-
den unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko liegt daher 
weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen! Um in den genutzten Räumlichkeiten den er-
forderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten 
zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung 
statt.

Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund und fit fühlen.
Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine 
Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und Spender am 
Folgetag der Impfung Blut spenden.

Spendewillige, die innerhalb der letzten 10 Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zu-
rückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-
Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alle Informationen 
finden Sie unter www.blutspende.de/corona.

Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst erhalten Sie auch 
über die kostenfreie Service-Hotline 0800 - 11 949 11.

DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gemeinnützige GmbH - Sandhofstraße 1 - 
60528 Frankfurt  
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SPRINGTURNIER
04. - 05.09.2021

Samstag, 04.09.2021

Von der Einsteigerklasse bis hin zur Springprüfung der Kl. M* mit 
Siegerrunde erwartet Sie toller Sport auf unserem neuen 

Turnierplatz! Gastronomisch verwöhnen wir Sie mit einem 
leckeren Angebot vom Food Truck, unserer Kaffee- und 

Kuchenbar im Zelt und leckere Getränke am Weizenbierstand!

08.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A

PrüfungUhrzeit

10.00 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L
11.30  Uhr Stilspringprüfung Kl. A*
13.00 Uhr Stilspringwettbewerb Kl. E
14.30 Uhr Springprüfung Kl. L *

Sonntag, 05.09.2021

08.30 Uhr Springpferdeprüfung Kl. M

PrüfungUhrzeit

10.00 Uhr Punktespringprüfung Kl. L 
mit Joker

12.00 Uhr Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde
13.30  Uhr Stilspringprüfung Kl. L
15.00 Uhr Springprüfung Kl. A**16.30 Uhr Springprüfung Kl. M*

Wir freuen uns 
auf Ihren 
Besuch!
Reit- und 
Fahrgemeinschaft 
TSV Undingen

Think Fi
nk

www.der-f.ink
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Altersjubilare
Ortsteil Genkingen
04.09. Walter Buck, 90 Jahre
07.09. Siegfried Kromer, 80 Jahre

Ortsteil Undingen
05.09. Marianne Walter, 70 Jahre
05.09. Hans-Martin Früh, 70 Jahre
09.09. Hildegard Schmitt, 75 Jahre

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Sonnenbühler Jubilare
Es feiern Geburtstag
im Ortsteil Genkingen
17.08.2011
Herr Herbert Herrmann, Hindenburgstraße 6,

2
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Sprechzeiten des  
Pflegestützpunktes
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine ande-
re schwere Erkrankung kann das Leben von 
heute auf morgen verändern. Das kann Menschen aller Alters-
stufen betreffen. Wenn Pflegebedürftigkeit eintritt, sich anbahnt 
oder sich verschlimmert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen 
müssen getroffen werden. Vielleicht besteht auch noch kein Pfle-
ge- oder Betreuungsbedarf, aber viele Dinge werden altersbe-
dingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach geeigneten 
Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben 
im Alter sichergestellt werden kann.
Frau Bross vom Pflegestützpunkt bietet zweiwöchentlich am 
Dienstag Sprechzeiten an.
Terminvereinbarungen unter:
Tel.: 07121/480-4030, Email: pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de
(Terminvereinbarungen sind auch außerhalb der Sprechzeiten 
oder auch zu Hausbesuchen möglich)

Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung 
in Sonnenbühl
Die Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung finden statt!
Der nächste Termin ist am Montag: 06.09.2021 im Rathaus 
Genkingen, ab 16.00 Uhr.
Sie erhalten Ihren persönlichen Termin.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich deshalb 
telefonisch an - bei Ihrem ehrenamtlichen Versichertenberater 
Kuno Wanderer – Telefon: 07128-1754.
Sie erhalten kostenlos Hinweise und Hilfestellung, um Probleme 
klarer zu sehen und Lösungen selbstbewusster ins Auge zu fassen.
Das Leistungspaket reicht von der individuellen Beratung in allen 
Rentenfragen, zu den Ergänzungsformen der Zukunftsvorsorge, 
bis hin zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation sowie 
zur Zahlung von Renten an Versicherte oder ihre Angehörigen.
Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis sowie Ihren letzten „Ren-
ten-Versicherungsverlauf“ zur Beratung mit.

2,1 Millionen Euro Landesförderung für weiteren 
Breibandausbau in der Gemeinde Sonnenbühl
Der Breitbandausbau auf der Schwäbischen Alb geht weiter vor-
an – mit kräftiger Unterstützung vom Land Baden-Württemberg: 
Mit 2.081.607,60 Euro wird der weitere Breitbandausbau in der 
Gemeinde Sonnenbühl gefördert. Insgesamt wurden aktuell 339 
neue Förderbescheide in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro für 
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den Breitbandausbau der Kommunen in Baden-Württemberg be-
willigt und von Digitalisierungsminister Thomas Strobl übergeben.
Bürgermeister Uwe Morgenstern durfte am 24. August 2021 in 
Vogt bei Ravensburg den entsprechenden Förderbescheid von 
Herrn Minister Thomas Strobl entgegennehmen. Anwesend war 
auch der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger bei dem sich 
BM Morgenstern für die Unterstützung bedankte.
Zusammen mit weiteren Amtskollegen freute sich der Bürger-
meister über den Zuwendungsbescheid: „Eine flächendeckende 
Erschließung des Breitband-Netzes ist unverzichtbar für Son-
nenbühl, auch wenn dieser für unsere Gemeinde weiterhin eine 
Herkulesaufgabe darstellt und uns noch Jahre beschäftigen wird. 
Wir freuen uns deshalb sehr, dass Land ergänzend zur Bundesför-
derung in die flächendeckende Erschließung von weißen Flecken 
in der Gemeinde Sonnenbühl investiert.“
„Schnelles Internet muss in jedem Haus so selbstverständlich ver-
fügbar sein, wie Wasser und Strom, und zwar nicht irgendwann, 
sondern so schnell als möglich“, freute sich der Landtagsabge-
ordnete Manuel Hailfinger über die Förderung. Digitalisierungs-
minister Thomas Strobl betonte: „Die Landesregierung setzt auch 
in der neuen Legislaturperiode die Breitbandförderung mit hohem 
Tempo fort. In den vergangen fünf Jahren haben wir sehr viel 
erreicht und so viel investiert wie nie zuvor. Diesen Weg setzen 
wir in diesem Sommer nahtlos fort, um eine flächendeckende 
Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen im ganzen Land zu 
erreichen. Der Breitbandausbau ist für uns absolut alternativlos, 
auch wenn er finanziell eine große Herausforderung ist und blei-
ben wird. Jeder Euro, den wir hierfür ausgeben ist eine Investition 
in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“ In den vergangenen 
fünf Jahren waren in Baden-Württemberg mehr als 2.600 Breit-
bandprojekte mit insgesamt rund 1,165 Milliarden Euro gefördert 
worden. Zusammen mit weiteren Mitteln aus der Bundesförde-
rung ergaben sich somit Investitionen für den Ausbau der digi-
talen Infrastruktur in Höhe von insgesamt 2.634 Milliarden Euro. 
Inzwischen verfügen 94,5 Prozent der Haushalte im Land über 
einen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 
Megabit pro Sekunde. 2015 waren es noch 71,6 Prozent, also 
über 20 Prozentpunkte weniger. Bei den Anschlüssen mit der 
noch schnelleren Gigabit-Geschwindigkeit war der Anstieg noch 
größer: von 1,4 Prozent der Haushalte zu Beginn der Legislatur-
periode auf über 57 Prozent Ende 2020 – Tendenz steigend. Damit 
liegt Baden-Württemberg bereits sieben Prozentpunkte über dem 
Durchschnitt der Flächenländer.“

 
Von links: Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger, BM Uwe Morgenstern, Thomas Strobl, 
stellv. Ministerpräsident und Digitalisierungsminister  

Von links: Landtagsabgeordneter Manuel Hailfinger, BM Uwe Mor-
genstern, Thomas Strobl, stellv. Ministerpräsident und Digitalisie-
rungsminister
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wissen.nutzen. 

Was ist der Zweck der Wahlstatistik?
Die repräsentative Wahlstatistik dient dem Informationsbedarf in vielen 
Bereichen unserer Gesellschaft. Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis 
hinaus – Auskunft, in welchem Umfang sich Wählerinnen und Wähler an der 
Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligt und wie sie 
gestimmt haben. Zudem stellt sie dar, auf welche Weise Stimmen ungültig 
abgegeben wurden.

Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhebung und wird bei 
Bundestagswahlen seit 1953 und allen Europawahlen sowie bei einigen 
Landtagswahlen durchgeführt.

Wie werden die repräsentativen 
Wahlbezirke ausgewählt?
Bei der Bundestagswahl 2021 sind deutschlandweit etwa 85.000 Wahlbezirke 
eingerichtet.

Aus diesen Wahlbezirken wurden für die repräsentative Wahlstatistik nach 
mathematisch-technischen Methoden knapp 2.600 Stichprobenwahlbezirke, 
darunter über 700 Briefwahlbezirke, zufällig ausgewählt. Dies entspricht 
einem Anteil von gut 3 % aller Wahlbezirke. Alle Wahlberechtigten in diesen 
Wahlbezirken nehmen an der repräsentativen Wahlstatistik teil.

Damit ist gewährleistet, dass die ausgewählten Wahlbezirke für die 
Gesamtheit des Wahlgebietes und für die einzelnen Bundesländer 
repräsentativ sind. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 umfasste die 
Stichprobe rund 2,2 der 61,7 Millionen Wahlberechtigten.

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch den Bun-
deswahlleiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitungen und den 
Statistischen Landesämtern.

Was und wie wird erhoben?
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere personenbezogene Daten 
werden nicht verwendet!

Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die 
abgegebenen amtlichen Stimmzettel ausgewertet. Damit sind die 
Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als zum Beispiel 
die Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute.

Die Wahlbeteiligung wird durch Auszählung der Wählerverzeich-nisse 
ermittelt. Hierzu wird festgestellt, wie viele Wahlberechtigte es im 
Wahlbezirk gab und wie viele von ihnen sich an der Wahl beteiligt haben 
(Stimmvermerk) oder einen Wahlscheinvermerk hatten. Je Geschlecht 
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Liebe Wählerinnen und Wähler,

Ihr Wahlbezirk ist für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Mit Ihrer 
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Partei C

Partei D

Partei E

Partei F

Partei G
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Wählerschaft für beispielhafte Parteien
nach Altersgruppen
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unter 21

Alter von
... bis ...
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21–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70 und
mehr

Durchschnitt Über Durchschnitt

Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen seit 1953
in % 

Unter Durchschnitt

1953

86,3 87,8 87,4 85,9 86,1 90,8 90,4 87,6 88,4 83,1 76,3 79,1 77,7 70,8 71,5 76,2

2002 05 09 13 201757 61 65 69 72 76 80 83 87 90

Insgesamt
in %
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Was ist der Zweck der Wahlstatistik?
Die repräsentative Wahlstatistik dient dem Informationsbedarf in vielen 
Bereichen unserer Gesellschaft. Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis 
hinaus – Auskunft, in welchem Umfang sich Wählerinnen und Wähler an der 
Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligt und wie sie 
gestimmt haben. Zudem stellt sie dar, auf welche Weise Stimmen ungültig 
abgegeben wurden.

Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhebung und wird bei 
Bundestagswahlen seit 1953 und allen Europawahlen sowie bei einigen 
Landtagswahlen durchgeführt.

Wie werden die repräsentativen 
Wahlbezirke ausgewählt?
Bei der Bundestagswahl 2021 sind deutschlandweit etwa 85.000 Wahlbezirke 
eingerichtet.

Aus diesen Wahlbezirken wurden für die repräsentative Wahlstatistik nach 
mathematisch-technischen Methoden knapp 2.600 Stichprobenwahlbezirke, 
darunter über 700 Briefwahlbezirke, zufällig ausgewählt. Dies entspricht 
einem Anteil von gut 3 % aller Wahlbezirke. Alle Wahlberechtigten in diesen 
Wahlbezirken nehmen an der repräsentativen Wahlstatistik teil.

Damit ist gewährleistet, dass die ausgewählten Wahlbezirke für die 
Gesamtheit des Wahlgebietes und für die einzelnen Bundesländer 
repräsentativ sind. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 umfasste die 
Stichprobe rund 2,2 der 61,7 Millionen Wahlberechtigten.

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch den Bun-
deswahlleiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitungen und den 
Statistischen Landesämtern.

Was und wie wird erhoben?
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere personenbezogene Daten 
werden nicht verwendet!

Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die 
abgegebenen amtlichen Stimmzettel ausgewertet. Damit sind die 
Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als zum Beispiel 
die Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute.

Die Wahlbeteiligung wird durch Auszählung der Wählerverzeich-nisse 
ermittelt. Hierzu wird festgestellt, wie viele Wahlberechtigte es im 
Wahlbezirk gab und wie viele von ihnen sich an der Wahl beteiligt haben 
(Stimmvermerk) oder einen Wahlscheinvermerk hatten. Je Geschlecht 
bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die wie folgt verteilt sind:

Geburtsjahresgruppe Entspricht in etwa Altersgruppe

2001 – 2003 18 – 20 Jahre 
1997 – 2000 21 – 24 Jahre
1992 – 1996 25 – 29 Jahre
1987 – 1991 30 – 34 Jahre
1982 – 1986 35 – 39 Jahre
1977 – 1981 40 – 44 Jahre
1972 – 1976 45 – 49 Jahre
1962 – 1971 50 – 59 Jahre
1952 – 1961 60 – 69 Jahre
1951 und früher 70 Jahre und älter
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Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Ihr Wahlbezirk ist für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Mit Ihrer 
Teilnahme an der Wahl tragen Sie dazu bei, dass für ganz Deutschland genaue Daten 
über die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen 
ermittelt werden können. Ihr Wahlgeheimnis ist dabei gewährleistet.

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Dr. Georg Thiel 
Bundeswahlleiter

wissen.nutzen. 

Was ist der Zweck der Wahlstatistik?
Die repräsentative Wahlstatistik dient dem Informationsbedarf in vielen 
Bereichen unserer Gesellschaft. Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis 
hinaus – Auskunft, in welchem Umfang sich Wählerinnen und Wähler an der 
Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligt und wie sie 
gestimmt haben. Zudem stellt sie dar, auf welche Weise Stimmen ungültig 
abgegeben wurden.

Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhebung und wird bei 
Bundestagswahlen seit 1953 und allen Europawahlen sowie bei einigen 
Landtagswahlen durchgeführt.

Wie werden die repräsentativen 
Wahlbezirke ausgewählt?
Bei der Bundestagswahl 2021 sind deutschlandweit etwa 85.000 Wahlbezirke 
eingerichtet.

Aus diesen Wahlbezirken wurden für die repräsentative Wahlstatistik nach 
mathematisch-technischen Methoden knapp 2.600 Stichprobenwahlbezirke, 
darunter über 700 Briefwahlbezirke, zufällig ausgewählt. Dies entspricht 
einem Anteil von gut 3 % aller Wahlbezirke. Alle Wahlberechtigten in diesen 
Wahlbezirken nehmen an der repräsentativen Wahlstatistik teil.

Damit ist gewährleistet, dass die ausgewählten Wahlbezirke für die 
Gesamtheit des Wahlgebietes und für die einzelnen Bundesländer 
repräsentativ sind. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 umfasste die 
Stichprobe rund 2,2 der 61,7 Millionen Wahlberechtigten.

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch den Bun-
deswahlleiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitungen und den 
Statistischen Landesämtern.

Was und wie wird erhoben?
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere personenbezogene Daten 
werden nicht verwendet!

Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die 
abgegebenen amtlichen Stimmzettel ausgewertet. Damit sind die 
Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als zum Beispiel 
die Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute.

Die Wahlbeteiligung wird durch Auszählung der Wählerverzeich-nisse 
ermittelt. Hierzu wird festgestellt, wie viele Wahlberechtigte es im 
Wahlbezirk gab und wie viele von ihnen sich an der Wahl beteiligt haben 
(Stimmvermerk) oder einen Wahlscheinvermerk hatten. Je Geschlecht 
bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die wie folgt verteilt sind:

Geburtsjahresgruppe Entspricht in etwa Altersgruppe

2001 – 2003 18 – 20 Jahre 
1997 – 2000 21 – 24 Jahre
1992 – 1996 25 – 29 Jahre
1987 – 1991 30 – 34 Jahre
1982 – 1986 35 – 39 Jahre
1977 – 1981 40 – 44 Jahre
1972 – 1976 45 – 49 Jahre
1962 – 1971 50 – 59 Jahre
1952 – 1961 60 – 69 Jahre
1951 und früher 70 Jahre und älter

Bundestagswahl 2021
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Ihr Wahlbezirk ist für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Mit Ihrer 
Teilnahme an der Wahl tragen Sie dazu bei, dass für ganz Deutschland genaue Daten 
über die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen 
ermittelt werden können. Ihr Wahlgeheimnis ist dabei gewährleistet.

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Dr. Georg Thiel 
Bundeswahlleiter

wissen.nutzen. 

Was ist der Zweck der Wahlstatistik?
Die repräsentative Wahlstatistik dient dem Informationsbedarf in vielen 
Bereichen unserer Gesellschaft. Sie gibt – über das amtliche Wahlergebnis 
hinaus – Auskunft, in welchem Umfang sich Wählerinnen und Wähler an der 
Wahl nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen beteiligt und wie sie 
gestimmt haben. Zudem stellt sie dar, auf welche Weise Stimmen ungültig 
abgegeben wurden.

Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobenerhebung und wird bei 
Bundestagswahlen seit 1953 und allen Europawahlen sowie bei einigen 
Landtagswahlen durchgeführt.

Wie werden die repräsentativen 
Wahlbezirke ausgewählt?
Bei der Bundestagswahl 2021 sind deutschlandweit etwa 85.000 Wahlbezirke 
eingerichtet.

Aus diesen Wahlbezirken wurden für die repräsentative Wahlstatistik nach 
mathematisch-technischen Methoden knapp 2.600 Stichprobenwahlbezirke, 
darunter über 700 Briefwahlbezirke, zufällig ausgewählt. Dies entspricht 
einem Anteil von gut 3 % aller Wahlbezirke. Alle Wahlberechtigten in diesen 
Wahlbezirken nehmen an der repräsentativen Wahlstatistik teil.

Damit ist gewährleistet, dass die ausgewählten Wahlbezirke für die 
Gesamtheit des Wahlgebietes und für die einzelnen Bundesländer 
repräsentativ sind. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 umfasste die 
Stichprobe rund 2,2 der 61,7 Millionen Wahlberechtigten.

Die Auswahl der Stichprobenwahlbezirke erfolgte durch den Bun-
deswahlleiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitungen und den 
Statistischen Landesämtern.

Was und wie wird erhoben?
In repräsentativen Wahlbezirken werden die Merkmale Geschlecht und 
Geburtsjahresgruppe erhoben. Weitere personenbezogene Daten 
werden nicht verwendet!

Zur Gewinnung der Daten werden die Wählerverzeichnisse und die 
abgegebenen amtlichen Stimmzettel ausgewertet. Damit sind die 
Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik genauer als zum Beispiel 
die Wählernachbefragungen der Wahlforschungsinstitute.

Die Wahlbeteiligung wird durch Auszählung der Wählerverzeich-nisse 
ermittelt. Hierzu wird festgestellt, wie viele Wahlberechtigte es im 
Wahlbezirk gab und wie viele von ihnen sich an der Wahl beteiligt haben 
(Stimmvermerk) oder einen Wahlscheinvermerk hatten. Je Geschlecht 
bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die wie folgt verteilt sind:

Geburtsjahresgruppe Entspricht in etwa Altersgruppe

2001 – 2003 18 – 20 Jahre 
1997 – 2000 21 – 24 Jahre
1992 – 1996 25 – 29 Jahre
1987 – 1991 30 – 34 Jahre
1982 – 1986 35 – 39 Jahre
1977 – 1981 40 – 44 Jahre
1972 – 1976 45 – 49 Jahre
1962 – 1971 50 – 59 Jahre
1952 – 1961 60 – 69 Jahre
1951 und früher 70 Jahre und älter

Bundestagswahl 2021
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Ihr Wahlbezirk ist für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt worden. Mit Ihrer 
Teilnahme an der Wahl tragen Sie dazu bei, dass für ganz Deutschland genaue Daten 
über die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe verschiedener Bevölkerungsgruppen 
ermittelt werden können. Ihr Wahlgeheimnis ist dabei gewährleistet.

Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Dr. Georg Thiel 
Bundeswahlleiter

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Meta, Bold, 14 Pt, 58,7 Pt

Oberster Grundsatz: Wahrung des  
Wahlgeheimnisses
Folgende gesetzliche Regelungen gewährleisten das  
Wahlgeheimnis und den Datenschutz:

 Personenbezogene Daten wie Name, Anschrift oder Geburtsda-
tum werden nicht erhoben.

 Wählerverzeichnisse und Stimmzettel dürfen zu keiner Zeit 
zusammengeführt werden. Die Auszählung beider muss in strikt 
getrennten Bereichen erfolgen.

 Die Auszählung für repräsentative Zwecke obliegt ausschließlich 
den Statistischen Ämtern der Länder und Gemeinden mit eigener 
Statistikstelle.

 Es dürfen ausschließlich Urnenwahlbezirke mit mindestens 400 
Wahlberechtigten und Briefwahlbezirke mit mindestens 400 
Wählerinnen und Wählern berücksichtigt werden.

 Für die Auswertung der Wahlbeteiligung sind maximal zehn 
Geburtsjahresgruppen mit je mindestens drei zusammenge- 
fassten Geburtsjahrgängen zulässig.  
Für die Auswertung der Stimmabgaben sind maximal sechs 
Geburtsjahresgruppen à sieben Geburtsjahrgänge zulässig.

 Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik dürfen nicht für 
einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des  
Bundeswahlleiters:

www.bundeswahlleiter.de

im Bereich „Bundestagswahl“ unter  
„Informationen für Wählende“ „Repräsentative Wahlstatistik“

Erschienen im Juni 2021
Artikelnummer: 0000091-21900-4

© Der Bundeswahlleiter, Wiesbaden 2021
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit  
Quellenangabe gestattet.
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Bundestagswahl 2021
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021
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Vielen Dank für Ihr Mitwirken!

Dr. Georg Thiel 
Bundeswahlleiter
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bestehen zehn Geburtsjahresgruppen, die wie folgt verteilt sind:
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Die Untersuchung der Stimmabgabe erfolgt mittels der amtlichen 
Stimmzettel, die im oberen Bereich zusätzlich mit einem Unter-
scheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe 
versehen sind. So können Daten über die Stimmabgabe der 
einzelnen Bevölkerungsgruppen ermittelt werden. Je Geschlecht 
bestehen hier sechs Geburtsjahresgruppen.

Zur Vereinfachung wird vielerorts neben der Angabe des 
Geschlechts und der Geburtsjahresgruppe ein Großbuchstabe 
verwendet:

Unterscheidungsaufdruck 1 

auf dem Stimmzettel
Entspricht in etwa  
Altersgruppe

A.
männlich,  
divers oder  
ohne Angabe  
im Geburten-
register,  
geboren

1997 – 2003 18 – 24 Jahre

B. 1987 – 1996 25 – 34 Jahre

C. 1977 – 1986 35 – 44 Jahre

D. 1962 – 1976 45 – 59 Jahre

E. 1952 – 1961 60 – 69 Jahre

F. 1951 und früher 70 Jahre und älter

G.

weiblich, 
geboren

1997 – 2003 18 – 24 Jahre

H. 1987 – 1996 25 – 34 Jahre

I. 1977 – 1986 35 – 44 Jahre

K. 1962 – 1976 45 – 59 Jahre

L. 1952 – 1961 60 – 69 Jahre

M. 1951 und früher 70 Jahre und älter

1 Gemäß § 22 Absatz 3 des Personenstandsgesetzes kennt das Recht drei mögliche 
Eintragungen zum Geschlecht im Geburtenregister (männlich, weiblich und divers) 
sowie die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag offenzulassen (ohne Angabe). Auf-
grund der zu erwartenden geringen Fallzahlen der Geschlechtsausprägung „divers“ 
bzw. „ohne Angabe“ werden diese – zur Gewährleistung des Wahlgeheimnisses – 
mit der Ausprägung „männlich“ gemeinsam erhoben und ausgewertet.

Wer wertet die Ergebnisse aus?
Die Daten für die repräsentative Wahlstatistik werden von den 
Gemeinden (Wählerverzeichnisse) und Statistischen Landesäm-
tern (Stimmzettel) ausgezählt. Die aus den Ländern gewonnenen 
Daten werden vom Statistischen Bundesamt hochgerechnet und 
als Bun- des- und Länderergebnisse veröffentlicht. Gemeinden 
mit einer eigenen Statistikstelle dürfen die Ergebnisse auch auf 
Gemeinde-ebene auswerten und veröffentlichen.

Gesetzliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen für die repräsentative Wahlstatistik 
sind im Wahlstatistikgesetz geregelt. In den ausgewählten Urnen-
wahlbezirken liegt das Wahlstatistikgesetz zur Ansicht bereit. Es 
ist auch im Internetangebot des Bundeswahlleiters abrufbar unter

www.bundeswahlleiter.de 

im Bereich „Bundestagswahl“ unter „Rechtsgrundlagen“.

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Wo werden die Ergebnisse veröffentlicht?
Die Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik zur  
Bundestagswahl 2021 werden voraussichtlich ab  
Dezember 2021 vorliegen und sind im Internetangebot des 
Bundeswahlleiters unter

www.bundeswahlleiter.de

im Bereich „Bundestagswahl“ unter „Ergebnisse“  
„Repräsentative Wahlstatistik“ als Download verfügbar.

Beispielhafte Ergebnisse der  
repräsentativen Wahlstatistik

Partei A

Partei B

Partei C

Partei D

Partei E

Partei F

Partei G

Ungültig

Wählerschaft für beispielhafte Parteien
nach Altersgruppen

35–59 60 und älter18–34
Alter von ... bis ... Jahren

unter 21

Alter von
... bis ...
Jahren

21–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70 und
mehr

Durchschnitt Über Durchschnitt

Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen seit 1953
in % 

Unter Durchschnitt

1953

86,3 87,8 87,4 85,9 86,1 90,8 90,4 87,6 88,4 83,1 76,3 79,1 77,7 70,8 71,5 76,2

2002 05 09 13 201757 61 65 69 72 76 80 83 87 90

Insgesamt
in %

Der Bundeswahlleiter, Bundestagswahl 2021

Meta, Bold, 14 Pt, 58,7 Pt

Oberster Grundsatz: Wahrung des  
Wahlgeheimnisses
Folgende gesetzliche Regelungen gewährleisten das  
Wahlgeheimnis und den Datenschutz:

 Personenbezogene Daten wie Name, Anschrift oder Geburtsda-
tum werden nicht erhoben.

 Wählerverzeichnisse und Stimmzettel dürfen zu keiner Zeit 
zusammengeführt werden. Die Auszählung beider muss in strikt 
getrennten Bereichen erfolgen.

 Die Auszählung für repräsentative Zwecke obliegt ausschließlich 
den Statistischen Ämtern der Länder und Gemeinden mit eigener 
Statistikstelle.

 Es dürfen ausschließlich Urnenwahlbezirke mit mindestens 400 
Wahlberechtigten und Briefwahlbezirke mit mindestens 400 
Wählerinnen und Wählern berücksichtigt werden.

 Für die Auswertung der Wahlbeteiligung sind maximal zehn 
Geburtsjahresgruppen mit je mindestens drei zusammenge- 
fassten Geburtsjahrgängen zulässig.  
Für die Auswertung der Stimmabgaben sind maximal sechs 
Geburtsjahresgruppen à sieben Geburtsjahrgänge zulässig.

 Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik dürfen nicht für 
einzelne Wahlbezirke veröffentlicht werden.

Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des  
Bundeswahlleiters:

www.bundeswahlleiter.de

im Bereich „Bundestagswahl“ unter  
„Informationen für Wählende“ „Repräsentative Wahlstatistik“

Erschienen im Juni 2021
Artikelnummer: 0000091-21900-4

© Der Bundeswahlleiter, Wiesbaden 2021
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit  
Quellenangabe gestattet.
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Bundestagswahl am 26.09.2021 
Hinweis für Wähler im Wahlbezirk 041-04 Genkingen - 

Änderung des Wahllokals

Bitte beachten Sie diese wichtige Information:
Das Wahllokal für den Wahlbezirk 041-04 Genkingen musste verlegt werden. 

Dieses finden Sie nicht in der Brühlhalle sondern in der Sonnenbühler Sporthalle, Schulplatz 4!
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Geänderte Öffnungszeiten in den Ortschafts-
verwaltungen Erpfingen und Genkingen  
KW 36 bis 38
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass bis vorerst Ende der Kalenderwo-
che 38, 24.09.2021, Änderungen in den Öffnungszeiten der 
Ortschaftsverwaltungen Erpfingen und Genkingen beste-
hen.
Unsere Kolleginnen sind wie folgt für Sie da:
Sprechzeiten Ortschaftsverwaltung Erpfingen:
Dienstag und Freitag 08:30 - 11:30 Uhr sowie Dienstag 14:00 
- 18:00 Uhr.
Sprechzeiten Ortschaftsverwaltung Genkingen: 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr sowie 
Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr.
Bitte haben Sie Verständnis für die Änderungen. Im Zweifel 
rufen Sie bitte einfach kurz an, bevor Sie eine Ortschaftsver-
waltung besuchen.

Vielen Dank und freundliche Grüße
Gemeindeverwaltung Sonnenbühl

Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 bietet die Gemeinde Son-
nenbühl wieder mehrere

Ausbildungsplätze für die Berufe
des/der Erziehers/in bzw. Kinderpflegers/in (m/w/d)

an. Gesucht werden deshalb

Anerkennungspraktikanten/innen (m/w/d)
oder

Auszubildende zur/m Erzieher/in (m/w/d)
in der Ausbildungsform PiA

zur Besetzung dieser Ausbildungsplätze.

Auch die Ableistung eines

Freiwilligen Sozialen Jahres
in einer unserer Kindertagesstätten ist möglich.

Bewerbungen richten Sie bitte bis spätestens 15.10.2021 mit 
den üblichen Unterlagen an das Bürgermeisteramt, Haupt-
str. 2 in 72820 Sonnenbühl. Auskünfte erteilt Ihnen gerne Fr. 
Raach, Tel. 07128/925-17. Sie erreichen uns auch per E-Mail 
unter k.raach@sonnenbuehl.de

Archäologische Voruntersuchungen für das 
geplante Baugebiet Ottenrain-Brühl 2. Bauab-
schnitt sind terminiert
Im Amtsblatt vom 20.08.2021 hatten wir auf die im Herbst ge-
planten Untersuchungen des Landesdenkmalamtes im Bereich 
des geplanten Baugebietes „Ottenrain-Brühl 2. Bauabschnitt“ 
hingewiesen.
Das Landesamt für Denkmalpflege hat nun mitgeteilt, dass die 
Untersuchungen in KW 39, also ab 27.09.2021
stattfinden.
Die Bewirtschafter der Flächen im 2. Bauabschnitt des Bau-
gebietes „Ottenrain-Brühl“ werden deshalb gebeten, die 
Grundstücke bis zu diesem Termin abzuernten. 
Mit den Untersuchungen sollen die archäologischen Verhältnisse 
geklärt werden, insbesondere sollen diejenigen archäologischen 
Kulturdenkmale festgelegt werden, die dann im Vorfeld der Er-
schließung mittels Rettungsgrabungen näher untersucht und 
dokumentiert werden.

Zu diesem Zweck werden im Plangebiet sogenannte Baggerson-
dagen durchgeführt. In einem regelmäßigen Raster im Abstand 
von ca. 10 – 15 m werden ca. 2,5 m breite und ca. 0,6 m tiefe 
Baggerschnitte gezogen. Nach der Dokumentation und Kartie-
rung evtl. archäologischer Befunde werden diese mit dem seitlich 
gelagerten Aushubmaterial wieder verfüllt.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Für Fragen steht Ihnen unser Herr Ruoff, Tel. 07128/925-23 gerne 
zur Verfügung.

Die Gemeinde Sonnenbühl und ihre Freiwillige Feuerwehr 
trauern um  

 Herrn Willi Saur 
    Löschmeister 

der am 18. August 2021 verstorben ist. 

Herr Saur war 42 Jahre aktiv bei unserer Feuerwehr tätig und 
bis zuletzt Mitglied der Altersabteilung. In seinen insgesamt 
 61 Jahren Zugehörigkeit, hat er sich bleibende Verdienste 

erworben.  

Wir danken Herrn Saur für seinen langjährigen Einsatz und 
werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Uwe Morgenstern, Bürgermeister 
Michael Schäfer, Kommandant Feuerwehr Sonnenbühl 

Michael Saur, Abteilungskommandant Genkingen 
Günther Leibfritz, Obmann der Altersabteilung 

ABZOCKE MIT FALSCHER FORDERUNG
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt vor falschen In-
kassoschreiben, die derzeit vermehrt im Umlauf sind
•  Mit einem falschen Inkassoschreiben versucht die Firma EU 

Forderungs AG Verbraucherinnen und Verbraucher abzuzocken
•  Aktuell sind Schreiben mit angeblichen Forderungen aus einem 

Vertrag mit „EUROWIN-24 EUROJACKPOT 6/24“ im Umlauf
•  Betroffene sollten auf das Schreiben nicht reagieren, sondern 

Anzeige bei der Polizei stellen
Falsche und betrügerische Inkassoschreiben sind ein Dauerbren-
ner. Derzeit gibt es vermehrt Beschwerden über die Firma EU 
Forderungs AG. Sie verschickt Briefe, in denen sie 270 Euro für 
ein angebliches Glücksspiel-Abo fordert – garniert mit Drohungen 
und Angstmache, falls die Angeschriebenen nicht zahlen. Doch: 
Weder die Firma noch das Glücksspiel-Abo existieren. Ein klarer 
Fall von betrügerischer Abzocke.
„Viele Punkte zeigen, dass es sich bei dem Schreiben der EU 
Forderungs AG um ein falsches Inkassoschreiben handelt“, sagt 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Neben dem griechischen oder polnischen Bankkonto, auf das 
die Forderung überwiesen werden soll, wei-sen die krude Auf-
stellung der Verbindlichkeiten, Rechtschreibfehler und fehlende 
Pflichtangaben auf die Fälschung hin. Auch existieren weder die 
Inkasso-Firma noch der Glücksspielanbieter unter den genannten 
Adressen, die behaupteten Verträge wurden nie abgeschlossen. 
„Doch die Drohung mit Mahnbescheid, Zwangsvollstreckung und 
Pfändung verunsichert die Angeschriebenen stark“, weiß Buttler. 
Hinzu kommt: Die Inkasso-Firma täuscht durch die Verwendung 
eines entsprechenden Logos des Bundes deutscher Inkasso Un-
ternehmen eine Seriosität vor, die so nicht gegeben ist. „Das zeigt 

Stellenausschreibung  
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07128/925-17. Sie erreichen uns auch per E-Mail unter k.raach@sonnenbuehl.de    
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deutlich, dass man sich auf Siegel und Labels nicht verlassen 
kann“, so der Experte.
Er rät allen, die solche Schreiben in ihrem Briefkasten finden, diese 
zu ignorieren und nicht auf Zahlungsaufforderungen zu reagieren. 
Da es sich um einen Betrugsversuch handelt, können Betroffene 
Strafanzeige bei der Polizei stellen, dies geht auch online über die 
Internetwache: https://www.polizei-bw.de/internetwache/
LINKS:
• www.vz-bw.de/inkasso-check: Mit dem Inkasso-Tool der Ver-
brau-cherzentralen können Sie mit wenigen Klicks prüfen, ob eine 
For-derung berechtigt oder unberechtigt ist.
• www.rechtsdienstleistungsregister.de/: Über diese Seite finden 
Sie heraus, ob ein Inkasso-Büro in Deutschland zugelassen ist. 
Wird eine Firma dort nicht aufgelistet, darf der Inkasso-Dienstleis-
ter in Deutschland nicht tätig werden.

Sonnenbühler Ferienprogramm 2021
1. TSV KinderSportWoche
Vergangene Woche fand die erste TSV KinderSportWoche statt. 
13 Kinder aus ganz Sonnenbühl und Pfullingen durften eine Wo-
che lang jeden Tag Sport machen!
Ob Trampolin hüpfen, spielen in Bewegungslandschaften, Ball 
oder Bewegungsspiele – die Kinder waren mit viel Spaß und Freu-
de dabei! Die erste TSV Minigolfmeisterschaft fand statt und nach 
einer Übungsstunde wurde sogar das DFB-Fußballabzeichen ab-
solviert.
Vielen Dank an alle Helfer, Kinder und Eltern! Es hat riesen Spaß 
gemacht!

Verbandssatzung für den Zweckverband  
„Hochwasserschutz Laucherttal“

Präambel
Nach dem Hochwasser an der Lauchert im Jahr 2013 haben sich 
die davon betroffenen Kommunen entlang der Lauchert und der 
Fehla darauf verständigt, sich gemeinsam um die Verbesserung 
des Hochwasserschutzes zu bemühen.
Die Kommunen haben zunächst als formlose Planungsgemein-
schaft agierend neben anderen Übereinkünften am 2.9.2015 eine 
Flussgebietsuntersuchung für die betroffenen Bereiche beauf-
tragt. Damit konnte von 2015 bis 2017 erarbeitet werden, mit 
welchen Maßnahmen der Hochwasserschutz im Untersuchungs-
gebiet wirksam verbessert werden kann.
Zur Umsetzung dieser Maßnahmen und zum stetigen und einheit-
lich-gemeinschaftlichen Zusammenwirken für den Hochwasser-
schutz schließen sich die Kommunen nun zu diesem Zweckver-
band zusammen.
Aufgrund von § 6 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit für Baden-Württemberg (GKZ) vereinbaren die in § 1 
genannten Körperschaften folgende Verbandsatzung:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Mitglieder, Name, Sitz

1.   Die Kommunen Bingen, Gammertingen, Hettingen, Neufra, 
Sigmaringen und Veringenstadt des Landkreises Sigmarin-
gen, die Kommunen Trochtelfingen und Sonnenbühl des 
Landkreises Reutlingen sowie die Stadt Burladingen des 
Zollernalbkreises bilden diesen Zweckverband im Sinne des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ).

2.   Der Zweckverband führt den Namen „Hochwasserschutz Lau-
cherttal“.

3.  Der Zweckverband hat seinen Sitz in Veringenstadt.
§ 2 Aufgabengebiet

Die Aufgabenerfüllung des Zweckverbandes erstreckt sich auf 
folgende Teilflächen der Gemarkungen der Verbandsmitglieder:
Gemeinde / Stadt (Landkreis)      Zum Aufgabengebiet des 
      Zweckverbandes gehörende  
      Ortsteile
Gemeinde Bingen (Sigmaringen) Bingen, Hitzkofen
Stadt Gammertingen (Sigmaringen) Gammertingen und Bronnen
Stadt Hettingen (Sigmaringen)  Hettingen
Gemeinde Neufra (Sigmaringen) Neufra
Stadt Sigmaringen (Sigmaringen) Jungnau
Stadt Veringenstadt (Sigmaringen) Veringenstadt, Veringendorf,   
      Hermentingen
Gemeinde Sonnenbühl (Reutlingen) Erpfingen und Willmandingen
Stadt Trochtelfingen (Reutlingen) Trochtelfingen, Mägerkingen,   
      Hausen
Stadt Burladingen (Zollernalbkreis) Burladingen, Gauselfingen,
      Hörschwag, Stetten u. H. und
      Melchingen

Die genaue räumliche Abgrenzung des Aufgabengebietes des 
Zweckverbandes ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan (An-
lage 1), der Bestandteil der Satzung ist.

§ 3 Verbandsaufgaben
(1)   Der Zweckverband hat im Verbandsgebiet einen nachhaltigen 

Hochwasserschutz zu betreiben. Dazu gehören vorrangig fol-
gende konkrete Aufgaben:

 1.  Planung, Umsetzung und Abrechnung baulicher Maßnah-
men zur Verbesserung des Hochwasserschutzes. Grundla-
ge hierfür sind die vom Ingenieurbüro Winkler und Partner 
GmbH über die Flussgebietsuntersuchung in der Endfas-
sung vom 18.7.2017 erarbeiteten und vorgeschlagenen lo-
kalen Hochwasserschutzmaßnahmen. Darauf aufbauend 
wird mit konkreterer Planung der vorgeschlagenen Maß-
nahmen und in Abstimmung mit den jeweils räumlich be-
troffenen Verbandsmitgliedern und den Fachbehörden das 
Verbandsprogramm festgelegt und fortgeschrieben.

 2.  Betrieb des Vorwarnsystems mit den zugehörigen Mess-
einrichtungen.

(2)   Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung der Verbandsauf-
gaben seiner Mitglieder oder Dritter bedienen. Dies kann sich 
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auf den Bau sowie auch auf Betrieb und Unterhaltung von 
Anlagen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz beziehen.

(3)   Stehen die für die Hochwasserschutzanlagen erforderlichen 
Grundstücke im Eigentum eines Verbandsmitgliedes, stellt 
jenes diese dem Zweckverband unentgeltlich zur Verfügung. 
Das Eigentum verbleibt beim jeweiligen Verbandsmitglied. 
Stehen erforderliche Grundstücke nicht im Eigentum eines 
Verbandsmitglieds, erwirbt es jene oder verschafft sich unent-
geltlich die erforderlichen Nutzungsrechte. Sofern notwendig, 
kann auch der Zweckverband zur Umsetzung der geplanten 
Hochwasserschutzmaßnahmen Grundstücke erwerben.

§ 4 Pflichten der Verbandsmitglieder
1.   Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, den Zweckverband 

bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen und 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Amtshilfe zu leisten.

2.   Die Verbandsmitglieder räumen dem Zweckverband für sei-
ne Aufgabenerfüllung erforderliche gemeindliche Rechte zur 
Umsetzung baulicher Maßnahmen und zur Unterhaltung der 
Gewässer ein und übernehmen errichtete bauliche Anlagen 
in ihr Eigentum. Soweit im Einzelfall erforderlich, wird näheres 
hierzu über schriftliche Vereinbarungen zwischen den Betei-
ligten geregelt.

II. Verfassung und Verwaltung
§ 5 Organe

1.  Organe des Zweckverbandes sind:
 - die Verbandsversammlung
 - der/die Verbandsvorsitzende
2. Hauptorgan ist die Verbandsversammlung

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung
1.   Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die Ver-

waltung des Zweckverbandes fest und entscheidet über alle 
Angelegenheiten des Zweckverbandes, soweit nicht der/die 
Verbandsvorsitzende kraft Gesetzes oder aufgrund der Ver-
bandssatzung zuständig ist oder ihm die Verbandsversamm-
lung bestehende Aufgaben überträgt.

2.   Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig für
 a) den Erlass und die Änderung von Satzungen des Verbandes
 b)  den Erlass von Haushaltssatzungen und Nachtragssatzun-

gen, die Feststellung der Jahresrechnungen und die Entlas-
tung des/der Verbandsvorsitzenden,

 c)  die Wahl des/der Verbandsvorsitzenden und des/der Stell-
vertreters/in,

 d) die Wahl und Bestellung des Verbandsrechners
 e)  die Festlegungen von Zuständigkeiten für den Verbandsvor-

sitzenden und den Verbandsrechner
 f)  Beschlussfassungen zum Bauprogramm, welches stets im 

Einvernehmen mit den betroffenen Verbandsmitgliedern auf-
zustellen und fortzuschreiben ist.

 e) die Beschlüsse zur Aufnahme von Krediten,
 f)  die Aufnahme neuer Mitglieder, das Ausscheiden einzelner 

Verbandsmitglieder und die Auflösung des Zweckverbandes.

§ 7 Zusammensetzung der Verbandsversammlung
1.   Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterin-

nen und Bürgermeistern der Verbandsgemeinden.
2.   Bei Verhinderung übernehmen die allgemeinen Stellvertreter 

im Amt (§ 48 GemO) oder Beauftragte nach § 53 Abs. 1 GemO 
die Vertretung in der Verbandsversammlung.

§ 8 Geschäftsgang der Verbandsversammlung
1.   Der/die Verbandsvorsitzende beruft die Verbandsversamm-

lung schriftlich, mit einer Frist von mindestens zwei Wochen 
und unter Angabe der Verhandlungsgegenstände ein. Dabei 
sind die für die Verhandlung erforderlichen Unterlagen bei-
zufügen, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner entgegenstehen. Zeit, Ort und Tagesord-
nung der öffentlichen Sitzungen sind rechtzeitig bekannt zu 
geben. In Notfällen kann die Verbandsversammlung ohne Frist, 
formlos und nur unter Angabe der Verhandlungsgegenstände 
einberufen werden. Die Bekanntgabe ist in diesem Fall nicht 
erforderlich.

2.   Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn es die Ge-
schäftslage erfordert. Sie soll jedoch jährlich mindestens ein-
mal einberufen werden.

3.   Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn ein Ver-
bandsmitglied dies schriftlich und unter Angabe des Verhand-
lungsgegenstandes beantragt.

4.   Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffentlich. 
Nichtöffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öf-
fentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner erfordern.

5.   Die Verbandsversammlung kann sachkundige Mitarbeiter/in-
nen der einzelnen Verbandsmitglieder oder sonstige sachver-
ständige Personen zu den Beratungen hinzuziehen.

6.   Für den Geschäftsgang der Verbandsversammlung gelten 
im Übrigen die Vorschriften des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit sowie die der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 Beschlussfassung
1.   Die Verbandsversammlung berät und beschließt in ordnungs-

gemäß einberufenen und geleiteten Sitzungen.
2.   Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder vertreten sind. 
Ist zu einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht die 
Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder erschienen, kann der/
die Verbandsvorsitzende unverzüglich und unter Berücksich-
tigung des § 8 Nr. 1 eine zweite Sitzung einberufen, in der die 
Verbandsversammlung bei mindestens 3 anwesenden Ver-
bandsmitglieder über die nicht erledigten Angelegenheiten 
Beschluss fasst. Bei einer Einberufung der Sitzung ist auf die 
Folge hinzuweisen, die sich für die Beschlussfassung ergibt.

3.   Die Verbandsversammlung beschließt durch Abstimmung und 
Wahlen.

4.  Jedes Verbandsmitglied hat 1 Stimme.
5.   Eine Änderung der Verbandssatzung kann von der Ver-

bandsversammlung nur mit Zustimmung einer ¾-Mehrheit 
beschlossen werden.

6.   Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Ver-
bandsversammlung und die gefassten Beschlüsse sind Nie-
derschriften zu fertigen. Sie sind durch den/die Verbands-
vorsitzenden oder dessen/deren Stellvertreter und den/die 
Protokollführer/in zu unterzeichnen und den übrigen Mitglie-
dern der Verbandsversammlung spätestens in der nächsten 
Sitzung zur Kenntnis zu geben.

7.   Im Übrigen gelten für die Beschlussfassung und Wahlen der 
Verbandsversammlung die Bestimmungen des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung.

§ 10 Verbandsvorsitzende/r
1.   Die/der Verbandsvorsitzende und sein/e Stellvertreter/in wer-

den auf die Dauer von 5 Jahren von der Verbandsversamm-
lung aus ihrer Mitte gewählt. Nach Ablauf ihrer Amtszeit führen 
sie die Geschäfte bis zum Amtsantritt der Nachfolger weiter. 
Scheidet ein/e Gewählte/r aus der Verbandsversammlung 
aus, enden auch übertragende Ämter, so dass für den Rest 
der Amtszeit ein/e Nachfolger/in zu wählen ist.

2.   Der/die Verbandsvorsitzende ist Vorsitzende/r der Verbands-
versammlung. Er/Sie ist Leiter/in der Verbandsverwaltung und 
vertritt den Zweckverband. Der/die Verbandsvorsitzende be-
reitet die Beschlüsse der Verbandsversammlung vor und führt 
sie aus. In eigener Zuständigkeit erledigt der/die Verbands-
vorsitzende die Geschäfte der laufenden Verwaltung und die 
ihm sonst durch Gesetz, Verbandssatzung oder Beschluss der 
Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben.

3.   In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis 
zu einer Sitzung der Verbandsversammlung aufgeschoben 
werden kann, entscheidet der/die Verbandsvorsitzende, 
möglichst nach Rücksprache mit den anderen Verbandsge-
meinden, anstelle dieses Organs. Die Gründe für die Eilent-
scheidung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern 
unverzüglich mitzuteilen.
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§ 11 Bedienstete
Der Zweckverband sieht keine eigenen Bediensteten vor. Für die 
Kassengeschäfte wird ein Verbandsrechner bestellt, dem auch 
die Haushalts- und Rechnungsgeschäfte, die Führung der Nieder-
schriften über die Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie 
weitere Verwaltungsarbeiten übertragen werden können.

§ 12 Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung
1.   Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teil-

nahme an Sitzungen und an Dienstgeschäften außerhalb der 
Sitzungen eine Entschädigung.

2.   Der Verbandsvorsitzender, sein Stellvertreter und der Ver-
bandsrechner erhalten eine Aufwandsentschädigung.

3.  Das Weitere regelt eine Satzung.

§ 13 Wirtschaftsführung
Die Vorschriften des kommunalen Haushalts- u. Rechnungswe-
sen (§ 18 GKZ) finden Anwendung.

III. Aufwandsdeckung
§ 14 Herstellungs- und Unterhaltungskosten

Die Kosten für die erstmalige Herstellung und Anschaffung (ein-
schließlich Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung) 
der sich aus § 3 Abs. 1 Ziff. 1 und dem beschlossenen Baupro-
gramm des Verbandes ergebenden Maßnahmen werden, sofern 
und soweit sie vom Zweckverband zu tragen sind, abzüglich der 
erhaltenen Zuwendungen dem Verband jeweils von dem Ver-
bandsmitglied umfänglich erstattet, auf dessen Gemarkung sie 
erfolgt. Gleiches gilt für die auf diese Maßnahmen bezogenen 
Unterhaltungskosten einschließlich Reparaturen und Instandset-
zungen.

§ 15 Betriebskosten und Verwaltungskosten
Betriebskosten sind die Kosten des Zweckverbandes für Maß-
nahmen gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 2 einschließlich der Wetterstati-
onen. Verwaltungskosten sind die für den Verwaltungsaufwand 
gem. § 12 anfallenden Kosten.
Diese Aufwendungen werden jährlich in gleichen Teilen auf die 
Verbandsmitglieder umgelegt.
Soweit eine solche Verteilung nach gleichen Teilen für bestimmte 
Maßnahmen nicht gerechtfertigt erscheint, kann die Verbands-
versammlung einzelfallbezogen abweichende Kostentragungen 
festlegen.

§ 16 Finanzielle Ausgleichsregelungen
Sofern Verbandsmitglieder für einzelne Hochwasserschutzmaß-
nahmen hinsichtlich einer Investitionsförderung bei einer eigenen 
Beantragung einen höheren Fördersatz erzielen könnten, als der, 
der über den Zweckverband beantragt und vereinnahmt werden 
kann, verpflichten sich die übrigen Verbandsmitglieder jeweils 
unter Berücksichtigung deren Vergleichsrechnung zum finanzi-
ellen Ausgleich, um eine Schlechterstellung jener Mitglieder zu 
vermeiden.

IV. Sonstiges
§ 17 Aufnahme weiterer Mitglieder

Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Zweckverband kann von 
der Verbandsversammlung mit ¾-Mehrheit beschlossen werden.

§ 18 Ausscheiden einzelner Verbandsmitglieder
1.   Will ein Mitglied aus dem Verband ausscheiden, so hat es 

dies schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
einem Jahr zu beantragen. Über den Antrag entscheidet die 
Verbandsversammlung mit der für eine Satzungsänderung 
erforderlichen Mehrheit, zugleich unter Festlegung der Be-
dingungen, unter der sie dem Ausscheiden zustimmen. Das 
Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes ist nur möglich, wenn 
der Hochwasserschutz durch andere Körperschaften sicher-
gestellt wird.

2.   Das ausscheidende Verbandsmitglied haftet für die bis zu 
seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes weiter. Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung 
am Verbandsvermögen besteht nicht.

§ 19 Auflösung des Zweckverbandes
1.   Der Zweckverband kann mit Zustimmung von einer ¾-Mehr-

heit sämtlicher Verbandsmitglieder aufgelöst werden.

2.   Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten des Zweckverbandes auf die einzelnen Verbands-
mitglieder über. Die Verteilung ergibt sich aus der Zuordnung 
zu konkreten Maßnahmen und deren räumlichen Zugehörig-
keit.

3.   Der Zweckverband gilt nach seiner Auflösung als fortbeste-
hend, solange die Abwicklung der Auflösung dies erfordert. 
Die Verbandsversammlung entscheidet über die zur Abwick-
lung im Einzelnen notwendig werdenden Maßnahmen.

§ 20 Öffentliche Bekanntmachungen
Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes er-
folgen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden jeweils nach deren 
Satzung über öffentliche Bekanntmachungen.

§ 21 Haftung
1.   Wird der Zweckverband wegen Schadenersatz von Dritten in 

Anspruch genommen, so haften, falls der Schaden nicht an-
derweitig gedeckt werden kann, die Verbandsmitglieder dem 
Verband gegenüber.

2.   Das gleiche gilt für Schäden, die an Verbandsanlagen entste-
hen, wenn die Schäden nicht anderweitig gedeckt werden 
können.

§ 22 Inkrafttreten der Verbandssatzung
Die Verbandssatzung tritt nach öffentlicher Bekanntmachung der 
Verbandsatzung und deren Genehmigung in Kraft.

§ 23 Schluss- und Übergangsbestimmungen
(1)   Bis zur Wahl des Verbandsvorsitzenden und des Stellvertre-

ters nimmt der Bürgermeister der Stadt Veringenstadt die 
Aufgabe des Verbandsvorsitzenden wahr.

(2)   Soweit die Satzung keine besonderen Vorschriften enthält, 
gelten im Übrigen das Gesetz über kommunale Zusammen-
arbeit und die Gemeindeordnung sowie die hierzu ergangenen 
Ausführungs- und Durchführungsvorschriften in ihrer jeweils 
geltenden Fassung.

Veringenstadt, den 29. Juli 2021

gez. Armin Christ    gez. Jochen Fetzer
Bürgermeister Armin Christ   Bürgermeister Jochen Fetzer
Stadt Veringenstadt   Gemeinde Bingen

gez. Davide Licht    gez. Holger Jerg
Bürgermeister Davide Licht   Bürgermeister Holger Jerg
Stadt Burladingen    Stadt Gammertingen

gez. Dagmar Kuster   gez. Reinhard Traub
Bürgermeisterin Dagmar Kuster  Bürgermeister Reinhard Traub
Stadt Hettingen    Gemeinde Neufra

gez. Dr. Marcus Ehm   gez. Uwe Morgenstern
Bürgermeister Dr. Marcus Ehm  Bürgermeister Uwe Morgenstern
Stadt Sigmaringen    Gemeinde Sonnenbühl

gez. Christoph Niesler
Bürgermeister Christoph Niesler
Stadt Trochtelfingen

Hinweis
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu 
Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.  der Verbandsvorsitzende oder der, der dessen Aufgabe gemäß 
§ 23 wahrnimmt, dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzes-
widrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschiften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
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Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hinzuweisen.

  9 

 
 Das Regierungspräsidium Tübingen genehmigt die von den 
Beteiligten am 29.07.2021 wirksam vereinbarte Verbands-
satzung gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ).
Die Verbandssatzung wird von den Beteiligten in deren jewei-
ligen amtlichen Bekanntmachungsorgan öffentlich bekannt 
gemacht.

 
 

Beerdigung Willi Saur
zur Beerdigung unseres Kameraden Willi Saur treffen wir uns am 
03.09.2021 um 10:30 Uhr am Gerätehaus.
Michael Saur
Abtl.-Kdt.

 
Anmeldung Online

 

Das Jugendhaus Sonnenbühl macht Urlaub
Hallo zusammen,
vom 02.09.2021 - 15.09.2021 bleibt das Jugendhaus wegen 
Urlaub geschlossen.
Ab 17.09.2021 hat das Jugendhaus wieder wie gewohnt für 
euch geöffnet.
Bleibt gesund und viele Grüße
Tobias Dreher, Jugendbeauftragter

 

 
Homepage: www.willmandingen-erpfingen-evangelisch.de
Öffnungszeiten Gemeindebüro:
Erpfingen: Donnerstag nachmittags von 16.00 bis 19.00 Uhr
Willmandingen: Dienstag nachmittags von 15.30 bis 18.30 Uhr
Wir bitten um freundliche Beachtung.
An Pfarrer Grauer können Sie sich bei Bedarf oder bei Anfra-
gen jederzeit telefonisch oder per Mail wenden. (07128 – 744)
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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Prophet Haggai richtet den Menschen Gottes Botschaft aus: 
„Achtet doch darauf, wie es euch geht: Ihr sät viel und bringt 
wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 
bleibt doch durstig; ihr kleidet euch und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt´s in einen löchrigen Beutel.“ 
(Hag 1, 6) Gott fordert die aus der babylonischen Gefangenschaft 
Heimgekehrten auf, das Haus Gottes, den Tempel in Jerusalem, 
wieder aufzubauen. Das war schwierig, das kostete Zeit und Kraft 
und Geld. Schließlich war jeder damit beschäftigt, das eigene 
Haus und das eigene Einkommen aufzubauen. So blieb der Tem-
pel eine verlassene Baustelle. Gott sagt nun: wie es euch geht, 
das hat etwas mit dem Zustand des Gotteshauses zu tun. Gebt 
mir die Ehre und baut mein Haus – dann will ich eure Arbeit segnen 
und mehren, dann will ich an euch meine Herrlichkeit erweisen. 
Das ist das Bibelwort für den Monat September 2021. Finden wir 
uns 2.500 Jahre später darin wieder? Haben wir schon einmal 
daran gedacht, dass unser Ergehen etwas mit der Ehre Gottes zu 
tun haben könnte? Mit unserem Dank und unserem Gebet, unse-
rer Gottesfurcht oder unserer Gottvergessenheit? Im Wahlkampf 
werden milliardenschwere Programme beworben, die unsere 
Lage verbessern sollen. Sogar das Klima wollen wir beeinflussen. 
Der Mensch solls richten, der Mensch solls machen. Ist da nicht 
Enttäuschung vorprogrammiert?
Der Monatsspruch September lädt ein zum Nachdenken, zur Bi-
lanz, zur Standortbestimmung, zur Neuorientierung. Wie es uns 
ergeht, das kann etwas mit der Ehre zu tun haben, die wir Gott 
erweisen oder eben nicht. Seine Gaben, jährlich und in Treue – und 
unser Dank? Satt werden täglich - ohne Tischgebet? Sonn- und 
Feiertag ohne Kirchgang und sein Wort? Seine Gebote – längst 
vergessen? Fehlt uns womöglich die Mitte des Lebens, die Anbe-
tung Gottes in Wort und Tat? Kann nur Gott schenken, was uns 
wirklich satt macht? Ist in unserem Land nicht eine neue Hinwen-
dung zu Gott überfällig?
Und - wie bauen wir Gemeindeleben wieder auf nach der Coro-
nakrise? Die Botschaft Haggais weitet den Horizont: Was ist die 
Mitte des Lebens? Ehrt es Gott, was wir tun?
Aus welchen Quellen leben wir? Wo müssen wir investieren, auf-
bauen und wo nicht?
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfr. Normann Grauer

Sonntag, 05. September, 14. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat. (Ps. 103,2) 
Sommerkirche Sonnenbühl: 9.30 Uhr in Genkingen und um 10.30 
Uhr in Undingen
(Pfr. Wandel), Zum biblischen Bild: „ Ich bin die Tür“, Joh. 10,9
11.00 Uhr Gottesdienst im Grünen auf der Sonnenmatte in Erpfin-
gen (Prädikantin Annette Rösch, Opfer; Ceres e. V.)
Dienstag, 07. September 
9.00 Uhr Spielkreis Wirbelwind in Willmandingen
20.00 Uhr Johannesoase in Willmandingen
Mittwoch, 08. September 
20.00 Uhr Gospelchorprobe in Willmandingen
Donnerstag, 09. September 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe in der Festhalle in Willmandingen
Sonntag, 12. September, 15. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt 
für euch. (1. Petr. 5,7) 
9.30 Uhr Gottesdienst in Willmandingen (Pfr. Grauer, Opfer: Ju-
gendarbeit)
10.30 Uhr Gottesdienst in Erpfingen (Pfr. Grauer, Opfer: Jugend-
arbeit)

Spielkreis Wirbelwind
Hallo liebe Mamas, Papas, Omas, Opas, Tanten und Onkel,
wir möchten Euch heute einen kleinen Einblick in unseren wö-
chentlichen Spieltreff geben:
Wir treffen uns jeden Dienstag vormittag von 9 Uhr bis 10:45 Uhr 
zum Singen, Basteln, Spielen und Zusammen sein. Bei uns sind 

alle Kinder von 0-3 Jahren herzlich willkommen. In den letzten 
Wochen haben uns ein paar neue Gesichter besucht, das hat alle 
sehr gefreut! Es ist schön, dass wir Zuwachs in unserer Gruppe 
bekommen. Wir freuen uns über alle neuen (und schon bekannten) 
Gesichter!

Kommt doch einfach mal vorbei und schnuppert rein!
Euer Team vom Spielkreis Wirbelwind

 
Urlaub Pfarrer Grauer 
Vertretung für Pfarrer Grauer vom 02. – 05.09. hat Pfarrer Simon 
Wandel, Tel. 30360.

Ponyreiten im Pfarrgarten 
Ab dem 4. September ist Ponyreiten im Pfarrgarten für Kinder 
nach Terminabsprache wieder möglich. Wir bitten Sie, telefonisch 
einen Termin mit Renate Grauer zu vereinbaren:
Tel. 0172 3141342. Herzliche Einladung!

 
Sonntag, 05.09.
09.30 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 08.09.
20.00 Uhr Gottesdienst
Weitere Informationen und Termine finden Sie auf der Homepage 
unserer Kirchengemeinde unter https://www.nak-reutlingen.de/
sonnenbuehl

 
Sonntag, 05.09.2021
10.00 Uhr Gottesdienst
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Kirchstr. 13/1, Postfach 7, Tel. 07129 932704 Fax 932705
Erreichbarkeit per Telefon (07129-932704) oder E-Mail: 
(StMartin. Engstingen@drs.de)
Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.00 – 11.30 Uhr, 
Dienstag von 15.00 – 17.30 Uhr.
Das Pfarrbüro ist vom 21.08. bis zum 11.09. geschlossen. 
Pfarrer Jäger Tel. 07129 932706
Diakon Tröster ist bis zum 18.09. in Urlaub.
Gottesdienst in St. Martin vom 05.09. bis 12.09. 2021
Sonntag, 05.09.2021 - 23. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 12.09.2021 - 24. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Eucharistiefeier

Tag des Offenen Denkmals am 12. September 2021 
Am 12. September ist deutschland-
weit der „Tag des Offenen Denk-
mals“. Auch die Kirche St. Martin 
gehört zu diesen Denkmälern. Die 
Kirche ist daher ganztägig geöff-
net und für Interessierte wird um 
10.30 Uhr eine Führung sein, in der 
nicht nur über die Pfarrgeschichte, 
sondern vor allem über die Kunst-
schätze in unserer Kirche informiert 
wird. Bitte melden Sie sich zu dieser 
Führung bis spätestens Donners-
tag 9. September bei Pfarrer Jäger 
(07129/932706) oder per Mail StMartin. Engstingen@drs.de an.

Katholische öffentliche Bücherei St. Martin 
Benefizlesung: Karo König vom Albbiotop 
Am Sonntag, 19.09 2021 präsentiert Martin Sowa um 17.30 Uhr 
seinen zweiten Kriminalroman: Karo König vom Albbiotop in 
einer Open-Air-Lesung vor dem Gemeindezentrum Großengs-
tingen. Bei schlechtem Wetter findet die Lesung im Gemeinde-
zentrum statt. Wie von vielen anderen Lesungen bekannt, wird 
Martin Sowa die einzelnen Szenen nicht nur vorlesen, sondern 
theatralisch auf die Bühne bringen. Wieder ist es ein Roman mit 
sehr viel Lokalkolorit, der viele Orte auf der Alb und um Reutlingen 
als Handlungsorte hat. Für die passende musikalische Begleitung 
sorgt Steffen Tröster, der seine Lieder genau auf die vorgespielten 
Buchszenen mit der Gitarre abgestimmt hat.
Die Gemeindebücherei Großengstingen veranstaltet diese Le-
sung als Benefizveranstaltung für die Familie Schumann, deren 
barrierefreies Haus kurz vor dem Einzug von den schweren Un-
wettern im Juli geflutet wurde, sodass sie zwischenzeitlich in ein 
leerstehendes Haus ziehen müssen, wobei zusätzlich Möbel noch 
zwischengelagert werden müssen. So stehen also 2 Komplett-
umzüge an. Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass ihr 
bald 3jähriger Sohn Valentin von einer schweren Muskelatrophie 
betroffen ist, die es verhindert, dass sein Körper Muskeln aufbaut. 
Er benötigt ständig Therapie.
So hat der lebenslustige Junge eine schwere Körperbehinderung 
und freute sich sehr auf den Besuch des integrativen Kindergar-
tens in Ohmenhausen ab September. Aus diesem Grund wurde 
von der Familie auch der Bau des barrierefreien Hauses geplant. 
Die Schwester Sofia soll ebenfalls zum Schuljahresbeginn in die 
Gönninger Schule. Jetzt ist Vieles ist zerstört und muss neu ge-
macht werden. Immense Mehrkosten kommen auf die Familie 
zu. Eine Wohnung muss angemietet werden, weil die alte zum 
1. September schon gekündigt war. Sowohl finanziell als auch 
nervlich eine äußerst schwere Situation für die Familie Schumann.
Die Gemeindebücherei, Martin Sowa und Steffen Tröster möch-
ten die an diesem Abend eingenommen Spenden deshalb der 
Familie zukommen lassen. Der Eintritt ist frei. Sowa und Tröster 

verzichten auf eine Gage. Das Team der Gemeindebücherei sorgt 
darüber hinaus mit seinem bekannten hervorragenden Buffet und 
Getränken für das leibliche Wohl.
Nachdem bei Sowas erster Krimilesung vor zwei Jahren über 100 
Zuhörer ins Gemeindezentrum strömten, hoffen die Verantwortli-
chen auf einen ähnlich hohen Zuspruch, damit die Spendenleis-
tungen für die arg getroffene Familie entsprechend ausfällt.
Ausgabe und Rücknahme:
Mittwoch 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Bestellungen gerne per Mail: buecherei@st-martin-engstingen.de
oder telefonisch unter 07129/9303562

Kirchenchor St. Martin
Nach einer langen Pause beginnt der Kath. Kirchenchor wieder 
am 14. 09. mit seinen Proben. Je nach den dann geltenden Co-
ronaverordnungen des Landes und der Diözese wird der Chor 
im Gemeindezentrum oder aber in der Kirche proben. Die Probe 
beginnt um 20.00 Uhr.
Für alle, die schon einmal daran gedacht haben, dass sie auch 
gerne in diesem Chor mitsingen möchten, ist jetzt ein guter Zeit-
punkt einzusteigen. Alle Mitglieder des Chores freuen sich darauf, 
neue Sänger und Sängerinnen begrüßen zu können, denn Singen 
fördert die Gesundheit und die Gemeinschaft. Kommen Sie und 
singen Sie mit.

 

 
Einladung Generalversammlung 2021
Liebe Mitglieder der 1. Sonnenbühler KG,
unsere diesjährige Generalversammlung findet am
Freitag, den 10.09.2021 um 19:00 Uhr
im Sportheim in Undingen statt. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm:
1. Begrüßung 1.1 Totenehrung
2. Bericht Präsident
3. Bericht Schriftführer
4. Bericht Kassierer
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht technische Leitung
7. Bericht Zunftmeister
8. Bericht Elferrats Präsident 
9. Bericht Gardechefin
10. Bericht musikalischer Leiter
11. Entlastungen
12. Satzungsänderung
13. Wahlen
14. Verschiedenes / Anträge
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung können bis zum 
09.09.2021 bei Präsident Jan Herrmann schriftlich abgegeben 
werden.
Hinweis zum Tagesordnungspunkt 12 „Satzungsänderungen“. 
Die neu geplante Satzung kann ab dem 22.08.2021 auf der Home-
page www.sonnenbuehler-kg.de eingesehen werden und steht 
somit jedem Mitglied öffentlich zur Verfügung. Alternativ kann die 
Satzung auch bei Präsident Jan Herrmann in schriftlicher Ausfüh-
rung angefordert werden.
Wir freuen uns auf euer Kommen.
gez. Präsidium
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Einladung
Zur Jahreshauptversammlung 2019 und 2020 des DRK-Son-
nenbühl möchte ich Sie herzlich einladen.
Am 25.09.2021 um 19 Uhr im Restaurant Sonnenmatte,
Sonnenmatte 51/2, 72820 Sonnenbühl
Eingeladen sind alle aktiven und fördernden Mitglieder, sowie in-
teressierte Nichtmitglieder.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Bericht des 1. Vorsitzenden
5. Bericht des Bereitschaftsleiters
6. Bericht der Jugendleitung
7. Bericht des Kassenwarts
8. Bericht der Kassenprüfer
9. Entlastung
10. Wahlen
11. Ehrungen
12. Verschiedenes
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind bis 09.04.2005 
schriftlich beim 1. Vorsitzenden Matthias Bez einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Bez
1. Vorsitzender

 Aktive - 1. Mannschaft
Heimspielauftakt erfolgreich! Auf dem Kunstrasen in Undingen 
erkämpfte sich die Elf um Trainer Flaig den ersten Heimspielerfolg 
der Saison 21/22.
Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse wurde das Spiel der 
„Ersten“ am vergangenen Sonntag spontan auf den Kunstrasen 
nach Undingen verlegt. Von Beginn an entwickelte sich auf dem 
Nassen Untergrund ein schnelles Spiel mit vielen Ballwechseln. 
Der FC Sonnenbühl schaffte es aber nach und nach sich mehr 
Spielanteile zu sichern und hatte die besseren Chancen. Sowohl 
Grießhaber als auch Rudolph scheiterten jedoch am Schluss-
mann der Gäste. Erst kurz vor dem Pausentee schaffte es Sauer 
mit einem Rechtsschuss den Ball im linken unteren Eck unterzu-
bringen (42.).
Der spielerisch gute SV Bremelau kam motiviert aus der Halbzeit 
und versuchte direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleichstreffer zu 
erzielen. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch 
mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste aus Bre-
melau scheiterten am Pfosten und dem FC wurde ein Treffer durch 
Reiff aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition aberkannt.
Am Ende blieb es bei einem umkämpften 1:0 für den FC Sonnen-
bühl. Die Bilanz nach drei Spielen lautet 9 Punkte und 7:0 Tore.
Der FC Sonnenbühl bedankt sich herzlich für die zahlreiche Un-
terstützung trotz des schlechten Wetters!
Es spielten: B. Schweikardt – Bayer – S. Dreher (85. D. Heinz) – 
König – J. Heinz – Hummel – Raach – Rudolf – Sauer – Grießhaber 
(89. Wille) – Reiff (91. R. Leibfritz)

Bereits am kommenden Samstag ist die „Erste“ zu Gast in 
Pfronstetten. Der Spielbeginn ist noch nicht festgelegt und wird 
über die sozialen Medien kommuniziert.
Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Fahrplan FC Sonnenbühl 
Herren  

TSV Pfronstetten I vs. FC I Samstag, 04.09. Pfronstetten 
Spielbeginn ist noch nicht festgelegt 

TSV Pfronstetten II vs. FC II Samstag, 04.09. Pfronstetten 
Spielbeginn ist noch nicht festgelegt 

A-Jugend  

SGM Sonnenbühl vs. TSV Dettingen/Erms Mittwoch, 08.09. 19:00 Uhr Erpfingen 

Damen   

SGM Sonnenbühl vs. TSV Lustnau III Sonntag, 05.09. 11:00 Uhr Engstingen 
 

 
Kristian Kemmler spielt unfassbaren Platzrekord
Sieben unter Par beim Drei-Brauereien-Turnier – Anja Nusser 
gewinnt das Damen-Brutto
Durst ist noch viel schöner, wenn er mit Freibier gelöscht werden 
kann. So gesehen erfreute sich das Drei-Brauereien-Traditions-
turnier der Marken Weihenstephan, Fürstenberg und Paulaner 
im Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl am 20. August 2021 größter 
Beliebtheit. André Höflinger vom Sponsor Fürstenberg/Paulaner 
nahm gemeinsam mit Clubmanager Norbert Zimmermanns um 
11 Uhr den Kanonenstart vor und 51 Teilnehmer spielten bei Top-
wetter und einem hervorragend gepflegten Platz um die Preise 
und das eigene Handicap.
Einer präsentierte sich an diesem Tag in einer eigenen „Liga“: Kris-
tian Kemmler, Zweitligaspieler des GC Domäne-Niederreutin und 
mehrfacher Clubmeister in Sonnenbühl, „zerlegte“ den Platz von 
den blauen Abschlägen und benötigte nur 65 Schläge. Das sind 
sieben Schläge unter Platzstandard Par 72 bei einer Gesamtlänge 
des Platzes von 5775 Metern. Kein Thema, dass Kemmler, der in 
Sonnenbühl als Jugendlicher anfing und spielerisch heranreifte, 
das Brutto gewann. Der Zweitplatzierte Sebastian Keller schaffte 
15 Bruttopunkte weniger. Die 43 Bruttozähler von Kemmler sind 
zudem ein Ergebnis, von dem zahlreiche Freizeitspieler träumen, 
sie jemals im Netto zu erzielen.
Fast schon logisch ist, dass bei solch einem Resultat von Kristian 
Kemmler auch ein Eagle – zwei Schläge unter Lochstandard – auf 
der Scorekarte stand. An Bahn 11, einem kurzen Par 4, teete 
Kemmler den Ball hoch auf, so dass dieser mit Spin nach 280 
Metern auf dem Grün zu liegen kam. Der Putt saß, der Eagle war 
perfekt. 7 Birdies, 8 Pars aber auch zwei Bogeys an den Bahnen 
4 und 14 waren an diesem Tag seine Ausbeute.
Den Platzrekord von den gelben Abschlägen (Gesamtlänge 5931 
Meter) hält weiterhin der Neckartaler Finntan Hummel mit sechs 
Schlägen unter Par. Von den weißen Abschlagsmarkierungen bei 
einer Platzlänge von 6087 Metern steht Benedikt Rißel vom GC 
Hetzenhof mit drei unter Par ganz vorne auf der Liste.
Bei den Damen – sie spielten von den orangefarbenen Abschlä-
gen – gewann Anja Nusser mit 19 Bruttopunkten vor Stephanie 
Ulmer mit 15. Die Bruttosieger erhielten eine Eintrittskarte zum 
Bundesliga Eishockey in Schwenningen.
In der ersten Nettoklasse ging es mehr als knapp zu. Herbert 
Kittelberger belegte Platz 1 mit 36 Zählern vor Jürgen Schaich 
und Christoph Baldermann – ebenfalls jeweils 36 Punkte. In der 
zweiten Nettoklasse, die bei 19,0 begann, hieß der Sieger Pierre 
Stiefel vom GC Oberstaufen-Steibis. Er hatte am Ende 50 Netto-
punkte auf seiner Scorekarte stehen und verbesserte seinen HCPI 
dadurch von 54 auf 36,7. Auch der Zweitplatzierte Jonas Stäbler 
vom GC Reutlingen-Sonnenbühl machte handicaptechnisch ei-
nen riesigen Schritt nach vorne. Mit 48 Nettopunkten sank sein 
Handicapindex von 43,4 auf 29,5. Platz 3 ging an Volker Bertsch 
vom GC Gut Ottenhausen. Er spielte 47 Nettopunkte. Die Sieger 
der Nettoklassen erhielten jeweils einen Greenfee-Gutschein vom 
GC-Haghof.
Die auf dem Podestplatz gelandeten und alle, die dabei waren, 
feierten hinterher mit Freibier diesen doch außergewöhnlichen 
Golftag bei Traumbedingungen. Marcello Ianni, Chef der Club-
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gastronomie, servierte den hungrigen Spielerinnen und Spielern 
auf der Terrasse nach der Siegerehrung schwäbische Fleisch-
küchle mit Biersauce und Nudeln. Alle waren sich einig, einen 
tollen Tag im GC Reutlingen-Sonnenbühl verbracht zu haben, der 
durch den feinen Gerstensaft für „umme“ noch gekrönt wurde.

 
Gruppenbild mit Siegern, von links: Kristian Kemmler, Anja Nusser, 
Volker Bertsch, Herbert Kittelberger, Jürgen Schaich, Jonas Stäbler, 
Pierre Stiefel und Christoph Baldermann. Foto: Golfclub Reutlingen-
Sonnenbühl e.V.

 
Boulespiel
Das Partnerschaftskomitee Sonnen-
bühl e. V. lädt zum Boulespiel ein. 
Der nächste Termin ist Sonntag, der 
12. September .
Treffpunkt ist der Bouleplatz in Will-
mandingen, Beginn ist um 17.00 Uhr. 
Die Boulekugeln werden zur Verfü-
gung gestellt.
Der letzte Termin in dieser Saison, den 
Sie sich bereits vormerken können, ist der   10. Oktober.
Wir freuen uns bereits heute auf interessante und spannende 
Spiele.
Die Vorstandschaft

 
Paralympics 2021: Live-Berichte im TV und als Stream
Wer die Paralympischen Sommerspiele vom 24. August bis zum 
5. September in Tokio live verfolgen will, sollte sich zumeist die 
Vormittage freihalten. Da gibt es fast alle Übertragungen. Die ARD 
will am 24. August die Eröffnungsfeier ab 13 Uhr live zeigen. Ab 
25. August berichten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender 
ARD und ZDF im täglichen Wechsel jeweils ab 9 Uhr von den 
Entscheidungen in 22 verschiedenen Sportarten. Die Übertragun-
gen dauern stets bis 15 oder 16 Uhr. Die Schlussfeier soll am 5. 
September live zwischen 12.55 und 16 Uhr zu sehen sein. Wer 
sich für bestimmte Sportarten interessiert, soll diese über Internet, 
App oder Mediathek ausführlich und größtenteils barrierefrei ver-
folgen können. So wollen ARD und ZDF viele Wettbewerbe direkt 
per Livestream und hinterher als Video-on-demand im Web unter 
www.sportschau.de und www.zdfsport.de, in der Sportschau-
App, in der ARD-Mediathek, im YouTube-Kanal der Sportschau 
und in der ZDF-Mediathek zeigen.

 
SPG Tennis: Herren 40 Pokalsieger beim WTB-Pokal 2021
Unsere Herren 40 konnten beim diesjährigen WTB-Pokal mit star-
ken Leistungen glänzen und holten den "Pott" nach Sonnenbühl.
Nachdem im Halbfinale der TC Bempflingen 1 ganz souverän 
mit 3:0 nach Hause geschickt wurde stand uns im Finale der TC 
Neckartailfingen gegenüber. Die Partie war sehr ausgeglichen und 
war ein richtiger Krimi. Im Einzel gingen beide Matches in den 
Match-Tiebreak, dem sogenannten Elfmeterschießen im Tennis. 
Während Alex Brändle diesen mit 12:14 verlor gewann Andre Roll 
mit 10:5. So musste das abschließende Doppel die Entscheidung 
bringen. Unser Joker Christian Schieb (ein echter Pokalspieler) lief 
hierbei an der Seite von Andre Roll zu ganz großer Form auf und 
die beiden gewannen das Match sicher mit 6:2 und 6:2. Bei der 
anschließenden Pokalfeier war dann auch Stefan Nagel mit da-
bei, der ebenfalls in der Runde zum Einsatz kam und ein sicherer 
Doppelgarant war. Herzlichen Glückwünsch zu dem tollen Erfolg!

SPG Tennis: Emma Glaser erreicht 2. Platz beim internatio-
nalen Turnier in Bludenz
In den Sommerferien spielte 
unsere Emma beim 
Jugendturnier im 
österreichischen 
Bludenz in der Al-
tersklasse U12. Da 
es erst der zweite 
Start bei einer inter-
nationalen Veran-
staltung der Dach-
organisation Tennis 
Europe war, lag der 
Fokus eigentlich nur 
auf der Gewinnung weiterer Erfahrung im Spiel mit Kindern aus 
anderen Nationen. In der ersten Runde profitierte sie vom krank-
heitbedingten Nichtantreten der österreichischen Nummer 1. Im 
Achtelfinale gewann Emma glatt gegen ein Mädchen aus England. 
Im Viertelfinale erwischte sie dann einen perfekten Tag gegen die 
Nummer 1 von Russland in ihrem Jahrgang 2009. Das Match war 
auf Messerschneide und Emma konnte dieses mit großem Kampf-
geist mit 7:5 0:6 6:4 zur Überraschung aller für sich entscheiden. 
Das deutsche Duell im Halbfinale gegen eine Spielerin aus Bayern 
konnte sie danach in zwei Sätzen deutlich gewinnen. Im Finale 
gegen die zweite starke Russin, die zuvor schon weitere WTB 
Spielerinnen besiegte, konnte Emma auch mithalten, musste am 
Ende aber beim 3:6 und 3:6 die Stärke der Russin anerkennen.
Mit den starken Leistungen diesen Sommer konnte Emma auch 
den nächsten Schritt beim WTB gehen und wurde vom Bezirkska-
der nun in den Verbandskader aufgenommen, so dass sie künftig 
direkt am Stützpunkt des WTBs regelmäßig trainieren darf.  
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Erfolge im Agility-Sport
Trotz Coronazeiten, wo wir sehr wenig 
trainieren konnten, starteten zwei Hundeführerinnen in Blau-
beuren bei der Landesmeisterschaft im Agility. Anke Fischer mit 
Hündin Sky und Hündin Mali und Nicole Petrowsky mit Hündin 
Leni. Beim A Lauf muss das Team auf Kontaktzonen achten und 
die vorgegebene Reihenfolge der Geräte wie Tunnel Slalom usw.
durchlaufen. Hier gilt schnell und möglichst fehlerfrei. Die vorde-
ren Plätze im Turnier erreichte Anke Fischer mit Sky auf dem 1. 
Platz. Beim Jumping, ohne Kontaktzonen, kan der Lauf wahn-
sinnig schnell absolviert werden. Dafür können aber auch leicht 
Fehler verursacht werden. Trotz allem erkämpfte Anke sich mit 
Sky PLATZ 2 und mit der Hündin Mali PLATZ 4. Nicole konnte mit 
Leni an diesem Wochenende noch keine vorderen Plätze bele-
gen. Joachim Brodbeck war mit seiner Hündin Ebby in Neuwied. 
Dort kam er beim A1 Regional Lauf auf Platz 3. Am 13.8. reiste 
er nach Höhr-Grenzhausen. Dort startete Joachim ebenfalls mit 
Ebby Lauf A1 und second chance. Beide Läufe gewann er und 
kam auf PLATZ 1. Wir von der OG Sonnenbühl bedanken uns bei 
den Startern, die unsere OG immer wieder gut vertreten und sagen 
nochmals HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH.

Kurse
Es sind noch Plätze frei. Ab so-
fort könnt ihr Euch für die nächs-
ten Kurse wieder anmelden.Gern 
dürft ihr mit euren Fellnasen vor-
bei schauen und einfach mal rein-
schnuppern.
Termin: Mittwoch 1. Gruppe ab 18 
Uhr , 2.Gruppe ab 19 Uhr
Info Sabine Leuthe Tel: 07128 
3408, I Mail S-U.Leuthe@gmx.de 
oder SV OG Sonnenbühl

Bilder zum Bericht

 

 

 
Schulnachrichten Erpfingen
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Montag, den 
13. September 2021 um 8.30 Uhr. Vorübergehend gilt für die ers-
ten 14 Tage Maskenpflicht an den Schulen – unabhängig von den 
Inzidenzwerten.

Der erste Schultag für die Schulanfänger beginnt am Mittwoch, 
den 15. September 2020 um 9.00 Uhr mit einem Familiengottes-
dienst - unter Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln (Informatio-
nen für den betreffenden Personenkreis folgen per E-Mail) - in der 
ev. Naborius-Kirche in Erpfingen. Anschließend werden die neuen 
Erstklässler bei einer kleinen Aufnahmefeier im Schulhof der J.- 
L.- Schneller- Schule begrüßt und haben danach Unterricht. Wir 
wünschen allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern einen 
guten und gesunden Start ins neue Schuljahr.
Susanne Bloch, Schulleiterin

Sperrung Parkplatz vor der Erpftalhalle - Frei-
tag, 03. und Samstag, 04.09.2021
Der Parkplatz vor der Erpftalhalle wird am Freitag, 03.09.2021 
sowie am Samstag 04.09.2021 für eine Veranstaltung der Kreis-
verkehrswacht Reutlingen gesperrt.
Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge über die Zeit nicht dort ab.
Wir bitten um Beachtung!

 

 
Bundestagswahl am 26.09.2021 - Hinweis für 
Wähler im Wahlbezirk 041-04 Genkingen - Än-
derung des Wahllokals
Bitte beachten Sie diese wichtige Information:
Das Wahllokal für den Wahlbezirk 041-04 Genkingen musste ver-
legt werden. Dieses finden Sie nicht in der Brühlhalle sondern in 
der Sonnenbühler Sporthalle, Schulplatz 4!

 
Die Bücherei in Genkingen hat geöffnet!
Immer Dienstags von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr.
Für mögliche Wünsche und Verlängerungen
telefonisch unter 07128 / 925 9251 oder per Mail an Buecherei-
Genkingen@t-online.de.
Bitte beachten Sie beim Besuch der Bücherei die Hygienevor-
schriften und vergessen den Mundschutz nicht.
Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Das Bücherei-Team

 

 
Die Genkinger Michaelskirche ist täglich für Gebet und 
Einkehr geöffnet!
CD-Dienst am 5. September: 
Samantha Herrmann, Sophia Mathes und Valerie Reiff
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Sonntag, 5. September – 14. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103,2)
9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche (Vikarin Montowski / Opfer: 
Patenkind Jorge Cordero beim Kinderwerk Lima)
13.30 Uhr Altpietistische Gemeinschaftsstunde
Youtube Kanal der evangelischen Kirchengemeinden in Son-
nenbühl: https://t1p.de/EvKiSo
Die Gruppen, Kreise und Chöre treffen sich in den Ferien nach 
Absprache.
Sonntag, 12. September – 15. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Eberhardt / Opfer: für die Jugend-
arbeit je zur Hälfte in der Gemeinde und im Bezirk)

Aus unserer Gemeinde sind verstorben
Am 18. August 2021: Herr Willi Saur, Moltkestraße 8, im Alter von 
80 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Freitag, 3. 
September um 11.00 Uhr.
Am 27. August: Frau Martha Betz, Hauffstraße 21, im Alter von 
87 Jahren.
Die Beerdigung war am 2. September.
Am 28. August: Frau Gabi Lenz, früher: Hauffstraße 19, im Alter 
von 61 Jahren.
Die Beerdigung war ebenfalls am 2. September.
Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und befehlen 
die Verstorbenen in Gottes Hände. Christus spricht: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, 
ob er gleich stirbt.“
Taufsonntage: 12. September, 10. Oktober, 24. Oktober (und 
nach Absprache, bitte im Pfarramt melden).

Wir danken
für Spenden in Höhe von 50,00 Euro für die Technikerneuerung in 
der Kirche und 20,00 Euro für „wo am Nötigsten“.

„Die Nachbarn zu Gast bei uns“ - Sonnenbühler Sommerkir-
che am 5. September
Die Sonnenbühler Sommerkirche lädt ein, sich in den Ferien auf 
den Weg zu machen und auch einmal zu Gast bei den Nachbarn 
den Gottesdienst mitzufeiern.
Am kommenden Sonntag, 5. September laden wir ein zum Got-
tesdienst um 9.30 Uhr in Genkingen mit Vikarin Montowski und 
um 10.30 Uhr mit Pfarrer Wandel in Undingen.

Vertretung für Pfarrer Eberhardt
Pfarrer Eberhardt hat bis einschließlich 7. September Urlaub. Die 
Vertretung in dringenden Fällen übernimmt Vikarin Montowski 
(Tel. 927732).

 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,
wegen den Corona-Einschränkungen konnten wir unsere Mit-
gliederversammlung nicht wie gewohnt am Anfang des Jahres 
durchführen. Aufgrund der Situation der letzten Wochen sowie der 
Lockerungen erscheint es uns verantwortbar, diese jetzt - unter 
Einhaltung der 3G-Regeln - zeitnah nachzuholen.
Deshalb laden wir alle Bläserinnen und Bläser sowie Mitglieder, 
Familienangehörige und Interessierte sehr herzlich zu unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung am Freitag, den 17. 9. 2021 
ins „Rasthaus Schanz“ (Skihütte) ein. 
Wir beginnen um 19.00 Uhr! 
Bei dieser Mitgliederversammlung blicken wir nicht nur eineinhalb 
Jahre Lockdown zurück, sondern befassen uns auch mit anste-
henden Vorhaben und Plänen.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1.  Bericht des 1. Vorsitzenden
2.  Kassenbericht
3.  Bericht der Kassenprüfer
4.  weitere Berichte
5.  Entlastung
6.  Anträge zur Tagesordnung
7.  Wahlen
8.  Verschiedenes
 - Termine und Veranstaltungen
 - weitere Aktivitäten wie Bläser-Wochenenden usw. 
 - Wünsche, Anregungen, Diskussionen usw.
Anträge, über die in der Versammlung abgestimmt werden soll, 
müssen bis spätestens 1 Woche vor der Mitgliederversammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.
Im Anschluss an den offiziellen Teil wollen wir den Abend noch in 
geselliger Runde ausklingen lassen.
Selbstverständlich gibt´s auch wieder Mitfahrgelegenheiten...
Helmut Herrmann
1. Vorsitzender

Ständle-Nachmittag für Jubilare
„Wer schreibt denn mir...“ werden sich einige verwundert gefragt 
haben, als sie letzte Woche einen Briefumschlag mit ihrem Namen 
im Briefkasten gefunden haben. Darin war eine Einladungskarte 
vom Genkinger Posaunenchor zum Ständle-Nachmittag für Ju-
bilare...

 
Aufgrund von Corona konnten wir mit dem Posaunenchor seit Mit-
te März 2020 bei runden Geburtstagen oder Hochzeits-Jubiläen 
keine Ständle mehr spielen. Diese schöne Tradition haben auch 
wir Bläser sehr vermisst.
Aber alle mehr als 70 ausgefallenen Ständle einzeln nachzuholen 
ist auch nicht möglich.
Als dann der Vorschlag kam, einen gemeinsamen Ständle-Nach-
mittag für alle zu machen, haben wir diese Idee gerne aufgegrif-
fen. – und am Sonntag, den 12. September ist es soweit.
Geplant ist, dass wir bei gutem Wetter ab 14.00 Uhr bei Kaffee 
und Kuchen auf dem Schulhof bei der Brühlschule musizieren 
und dabei möglichst viele musikalischen Wünsche unserer Ju-
bilare erfüllen können. Falls das Wetter nicht mitmacht, können 
wir in die Brühlhalle ausweichen – natürlich unter Beachtung der 
3G-Regeln.
Gemeinsam wollen wir bei Kaffee und Kuchen im Kreise möglichst 
vieler Jubilare einen netten, geselligen Nachmittag verbringen, bei 
dem das Musizieren von Lieblings-Liedern und -Chorälen sowie 
andere flotte Musikstücke als musikalisches „Wunschkonzert 
der Jubilare“ im Mittelpunkt stehen soll. Selbstverständlich bleibt 
dabei auch noch Zeit für das eine oder andere „Schwätzle“ mit-
einander.
Wir freuen uns, wenn im Laufe des Nachmittags möglichst viele 
die Gelegenheit nutzen, einander mal wieder zu sehen. Unsere 
Einladung gilt allen, die seit März 2020 Geburtstag hatten und da-
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bei 80, 85 oder älter geworden sind, sowie allen Hochzeitspaaren, 
die in dieser Zeit Goldene, Diamantene, Eiserne oder gar Gnaden-
Hochzeit feiern konnten.
Gerne kann auch eine Begleitung (Partner, Kinder, Betreuer usw.) 
mitkommen.
Und falls nötig, ist auch eine Abholung zu Hause möglich.
Die Teilnahme sowie Kaffee und Kuchen sind kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Bei Rückfragen einfach Helmut Herrmann (Tel. 1745) anrufen.

 
Schießbetrieb / Wirtschaft
Wir bitten die Schützen / Stammtischgäste um die Beachtung der 
aktuellen Corona-Regeln.

Wirtschaftsdienst:
05.09.: Florian Hollich

Schießstandaufsicht
05.09.: Uwe Kähler

Bogenschützen
Julian Schumacher leitet das Bogentraining am 03.09. (18.00 bis 
20.00 Uhr).
Mezger

 
Fußball 1. Mannschaft
TSV Genkingen - SGM TSV Oberstetten/TSV Ödenwaldstetten 
4:0
Am vergangenen Sonntag war bei bei nasskaltem Wetter die SGM 
Oberstetten/Ödenwaldstetten auf unserer Sportanlage zu Gast. 
Von Beginn an waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Lei-
der konnten wir diese in den Anfangsminuten nicht mit dem Füh-
rungstreffer belohnen. Nach 20 Minuten hatten wir große Glück als 
die Oberstetter nach einem Abwehrfehler frei auf unseren Torhüter 
Frank Herrmann zu liefen und nur den Innenpfosten trafen. Das 
war wie der Weckruf für die Mannschaft. In der 38. Minute konnte 
ein Abschluss von Philipp Deh nach einem Freistoß von Domink 
Mayer geblockt werden, den anschließenden Abpraller konnte 
Sven Saur zur verdienten 1:0 Führung souverän einschieben. Kei-
ne 5 Minuten später traf Philipp Deh per Kopf nach einem Eckball 
von Kevin Grauer zur 2:0 Führung. Mit diesem Ergebnis gingen wir 
in die Halbzeit. In Halbzeit zwei sahen die Zuschauer das gleiche 
Bild. Unsere Mannschaft konnte den harmlosen Gegner in die 
eigene Hälfte drücken. In Minute 58 ließ Kevin Grauer die kom-
plett Oberstetter Hintermanschaft stehen und vollendete mit dem 
Außenrist zur 3:0 Vorentscheidung. Den 4:0 Entstand besorgte 
Marco Herrmann nach schöner Kopfballvorlage von Sven Saur. 
Somit konnten wir die verdienten 3 Punkte in Genkingen behalten.
Ein großes Dankeschön an die zahlreichen Zuschauer, die unsere 
Mannschaft bei Wind und Wetter unterstützen.
Am kommenden Sonntag hat unsere erste Mannschaft spielfrei, 
bevor es dann am 12.09.2021 gegen den TSV Pfronstetten weiter 
geht.
D.M.

 
TSV II SGM TSV Ödenwaldstetten Oberstetten II
Bei Regen, herbstlichen Temperaturen und Nebel haben wir am 
vergangenen Sonntag die zweite Garde aus Ödenwaldstetten/
Oberstetten empfangen. Das Wetter sollte uns jedoch nicht die 
Laune verderben und so knüpften wir an die gute Leistung der 

Vorwoche an und attackierten den Gegner bereits im Aufbauspiel. 
Die Gäste konnten dem Druck nicht lange standhalten und so 
konnten wir bereits in der 12. Minute durch Dennis Mezger mit 
1:0 in Führung gehen. Keine zwei Minuten später gelang Patrick 
Deh mit einem sehenswerten Lupfer das verdiente 2:0. Leider 
konnten wir den Druck nicht wie gewünscht aufrechterhalten 
und so prägten Fehlpässe und Fouls den Großteil der restlichen 
Halbzeit. Erst kurz vor Pausenpfiff konnte Elias Saur schön auf 
Patrick Deh durchstecken, der dann vom Abwehrspieler zu Fall 
gebracht wurde. Den darauffolgenden Elfmeter verwandelte Elias 
Saur gekonnt zum 3:0 Halbzeitstand.
In der zweiten Halbzeit ließen wir nicht locker und erarbeiteten 
uns viele Chancen, die zunächst ungenutzt blieben. So dauerte es 
bis zur 60. Minute, bis Philipp Saur zum 4:0 einschieben konnte. 
Anstatt nun den Sack zuzumachen, wurden wir nachlässig und 
haben den Gästen zu viel Freiraum gelassen und wurden dadurch 
direkt mit einem Gegentor bestraft. Der Gegentreffer rüttelte uns 
sofort wieder wach und so konnte unser Joker Christian Herrmann 
zwei Minuten später zum 5:1 und kurz vor Ende sogar noch zum 
6:1 Endstand erhöhen.
Am kommenden Sonntag, den 05.09.2021 sind wir zu Gast beim 
FC Trailfingen-Seeburg II. Das Spiel findet in Seeburg statt, Anpfiff 
ist um 13:00 Uhr. Auch in diesem Spiel wollen wir die gute Leistung 
wiederholen und die nächsten 3 Punkte holen. Über tatkräftige 
Unterstützung unserer Fans freuen wir uns sehr.
S. M.

 
Mixed-Vereinsmeisterschaften 2021
Am Sonntag, den 19.09.2021 haben wir unsere Mixed-Tennisver-
einsmeisterschaften 2021 geplant und intern auch schon ausge-
schrieben. Eine Anmeldeliste hängt an der Tennishütte aus. Unse-
ren tennisbegeisterten Zuschauern sowie den SpielerInnen wollen 
wir Schlachtplatte aus Dapfen anbieten. Wer Interesse hat, kann 
sich mit Ramona Möck bis Sonntag, 05.09.2021 in Verbindung 
setzen, denn sie bestellt dann alles. Um die Abholung kümmern 
wir uns selbstverständlich.
Abt.Leiter Harald Deh

 

 
Schulbeginn in der Steinbühlschule Undingen
Liebe Schülerinnen und Schüler der Steinbühlschule, liebe Eltern,
die Schule beginnt wieder am Montag, 13.09.2021 von 8.30 
Uhr bis 12.00 Uhr für die Klassen 2-4.
Die Kinder sammeln sich an den jeweils gekennzeichneten Punk-
ten auf dem Pausenhof.
Liebe Erstklässler,
am Samstag, den 18.09.2021 um 9 Uhr laden wir euch und eure 
Angehörigen zum Einschulungsgottesdienst in der Evangelischen 
Kirche in Undingen ein.
Anschließend findet in der Steinbühlhalle eine Aufnahmefeier für 
euch statt. Im Anschluss daran habt ihr eure erste Unterrichts-
stunde.
Da wir das Fest dieses Jahr unter Pandemiebedingungen durch-
führen müssen, können wir leider nicht alle anderen Schüler 
und Eltern der Steinbühlschule einladen. Wir hoffen, dass wir im 
nächsten Jahr wieder alle zum Fest begrüßen können.
Ich freue mich auf euch als künftige Erstklässler und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Birgit Wöhrer
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Standesamtliche Nachrichten  
Nachträge Mai und Juli 2021
Geburten
05.05.2021 Klara Kugler, Tochter von Nadine und Thomas Kugler
30.07.2021 Emil Betz, Sohn von Kerstin und Matthias Betz

Archäologische Voruntersuchungen für das 
geplante Baugebiet Ottenrain-Brühl 2. Bauab-
schnitt sind terminiert
Im Amtsblatt vom 20.08.2021 hatten wir auf die im Herbst ge-
planten Untersuchungen des Landesdenkmalamtes im Bereich 
des geplanten Baugebietes „Ottenrain-Brühl 2. Bauabschnitt“ 
hingewiesen.
Das Landesamt für Denkmalpflege hat nun mitgeteilt, dass die 
Untersuchungen in KW 39, also ab 27.09.2021
stattfinden.
Die Bewirtschafter der Flächen im 2. Bauabschnitt des Bau-
gebietes „Ottenrain-Brühl“ werden deshalb gebeten, die 
Grundstücke bis zu diesem Termin abzuernten. 
Mit den Untersuchungen sollen die archäologischen Verhältnisse 
geklärt werden, insbesondere sollen diejenigen archäologischen 
Kulturdenkmale festgelegt werden, die dann im Vorfeld der Er-
schließung mittels Rettungsgrabungen näher untersucht und 
dokumentiert werden.
Zu diesem Zweck werden im Plangebiet sogenannte Baggerson-
dagen durchgeführt. In einem regelmäßigen Raster im Abstand 
von ca. 10 – 15 m werden ca. 2,5 m breite und ca. 0,6 m tiefe 
Baggerschnitte gezogen. Nach der Dokumentation und Kartie-
rung evtl. archäologischer Befunde werden diese mit dem seitlich 
gelagerten Aushubmaterial wieder verfüllt.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.
Für Fragen steht Ihnen unser Herr Ruoff, Tel. 07128/925-23 gerne 
zur Verfügung.

Kein Sport in der Steinbühlhalle Undingen
Die Steinbühlhalle ist an folgendenTerminen wegen Sitzungen/
Veranstaltungen/Ferien für jeglichen Sportbetrieb geschlos-
sen:
In KW 36 (letzte Ferienwoche) ist die Steinbühlhalle wegen des 
DRK Blutspendetermins und des Ferienzirkus nochmals komplett 
für den Sportbetrieb gesperrt.
Vorschau KW 37/38 - kein Sport möglich am:
Freitag, 17.09.2021 ab 13 Uhr (Vorbereitungen für die Einschu-
lung am Samstag)
Mittwoch, 21.09., 8 Uhr bis Freitag, 24.09.2021, 13 Uhr : Pande-
miebedingt muss die Gemeinde Sonnenbühl mit Veranstaltungen 
mit größerer Teilnehmerzahl auch weiterhin in die Steinbühlhalle 
ausweichen.
Leider müssen wir Sie nach wie vor um Verständnis bitten für 
die vielen pandemiebedingten Ausfallzeiten in der Steinbühlhalle. 
Sobald die Entwicklung der Pandemie es zulässt, werden solche 
Veranstaltungen wieder in anderen Räumlichkeiten stattfinden.

 Bücherei im Rathaus
Während der Sommerferien bleibt die Bücherei geschlossen.
Wir öffnen wieder am Freitag, dem 17.09.2021, von 14:30 - 17:30 
Uhr.
Allen unseren Lesern wünschen wir noch eine schöne Urlaubszeit.
Das Büchereiteam.

 

 
Sonntag, 05. September 2021 Vierzehnter Sonntag n. Trinitatis
Sonnenbühler Sommerkirche „Ich bin die Tür“
9.30 Uhr Gottesdienst in Genkingen, Vikarin Montowski
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen in Undingen, Pfr. Wandel
11.00 Uhr Gottesdienst im Grünen auf der Sonnenmatte, Prä-
dikantin Rösch
Sonntag, 12. September 2021 Fünfzehnter Sonntag n. Trinitatis
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Wandel
Lobe den Herrn, meine Seele 
Der kommende Sonntag steht ganz im Zeichen der Dankbarkeit. 
So jedenfalls informiert der Gottesdienstkalender über den 05. 
September 2021. „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat!“, so strahlt der Wochenspruch 
aus dem 103. Psalm über dem Sonntag und über der gesamten 
kommenden Woche. Mitten im Jahr, ob im Urlaub oder im Alltag, 
werden wir ermuntert, all dem Guten, das uns in letzter Zeit wider-
fahren ist, einen breiten Platz in unseren Gedanken und in unseren 
Herzen einzuräumen. Und damit der Dankbarkeit und der Freude 
Raum zu geben; so viel Raum, dass der Ärger, die Enttäuschungen 
und die Sorgen ganz an den Rand gedrängt werden.
Für manch Einen stellt diese Aufforderung eine nahezu unlösba-
re Herausforderung dar. Erscheinen Ärger, Enttäuschungen und 
Sorgen doch so dominant, so mächtig, dass das die Freude, das 
Wohltuende, die kleinen Glücksmomente schon lange nicht mehr 
aufblühen konnten. Doch das Gute, das Gott an uns tut, ist selten 
wie eine Orchidee, die nur unter ganz bestimmten Bedingungen 
zur Blüte kommt. Das Gute, das Gott an uns tut, gleicht eher 
einem Gänseblümchen, das sich unverdrossen durchsetzt und 
noch in jeder kleinen Spalte im Asphalt aufblühen kann. Wer sich 
Zeit nimmt, sich richtig umzublicken, der erkennt die kleinen blü-
henden Blumen an jeder Ecke.
Also blicken Sie sich im Laufe der kommenden Woche doch ein-
mal um in Ihrem Leben und staunen Sie, wo Gottes Güte das 
Gute in unser aller Leben aufblühen lässt. Allem Ärger und aller 
Enttäuschung zum Trotz.
Herzlichst
Ihr Pfarrer Simon Wandel

Sommerkirche mit Taufgottesdienst am 05. September 2021 
Am kommenden Sonntag werden wir um 10.30 Uhr Gottesdienst 
in Undingen feiern. Im Rahmen der Sonnenbühler Sommerkirche 
soll wieder ein Bildwort aus der Bibel im Mittelpunkt stehen: Jesus 
spricht: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird 
er selig werden und wird ein und aus gehen und Weide finden.“
Es ist eine große Freude, dass am Sonntag zudem drei Kinder im 
Gottesdienst getauft werden: Klara Kugler, Theo Rauscher und 
Kalle Schneider. Heißen Sie die drei herzlich in unserer Gemeinde 
willkommen und schließen Sie die Täuflinge doch in Ihre private 
Fürbitte mit ein.
Bei trockenem Wetter wird der Gottesdienst im Freien vor dem 
Gemeindehaus stattfinden. Bei regnerischen Wetteraussichten 
feiern wir den Gottesdienst in der Undinger Kirche. Sie können 
sich am Sonntagmorgen entweder über die Homepage der Kir-
chengemeinde oder über das Infotelefon 07128 304 10 94 über 
den Ort des Gottesdienstes informieren.

Besuche und Seelsorge 
Pfarrer Wandel ist aus dem Sommerurlaub zurück. Wenn Sie ger-
ne vom Pfarrer besucht werden möchten, dann melden Sie sich 
einfach im Pfarramt: 07128 30360 oder unter simon.wandel@
elkw.de
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In den Coronamonaten haben sich auch die Seelsorgespazier-
gänge bewährt. An der frischen Luft lässt es sich ohne Sorge vor 
gegenseitiger Ansteckung ganz wunderbar miteinander reden. 
Wenn Sie sich also mit Pfarrer Wandel austauschen, aber ungern 
Besuch in Ihren eigenen vier Wänden haben möchten, dann kön-
nen Sie sich auch gerne zu einem gemeinsamen Spaziergang 
verabreden.

Kinderkirche und Teenykirche 
Nach den Ferien treffen wir uns wieder zur Kinderkirche am 19. 
September 2021 und zur Teenykirche am 10. Oktober 2021 mit 
Beginn um 10.30 Uhr im Gemeindehaus. Wir wünschen Euch 
weiterhin schöne, und hoffentlich noch ein paar sonnige Ferien.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Kindergottesdienst und 
in der Teenykirche.
Euer Mitarbeiterteam

Aus dem Pfarramt 
Carmen Möck ist vom 02. bis einschließlich 15. September im 
Urlaub.
Bitte wenden Sie sich ggf. direkt an Pfarrer Wandel.

 

 
1. TSV KinderSportWoche
Die 1. TSV KinderSportWoche liegt hinter uns. 13 glückliche Kinder 
aus ganz Sonnenbühl und Umgebung nahmen daran teil. Tram-
polinsprünge, Airtrackbahn, Ballspiele, Bewegungslandschaften 
u.v.m. verhalfen den Kindern zu einer sportlichen Woche mit jeder 
Menge Spaß! Die 1. TSV Minigolfmeisterschaft wurde ebenso in 
die Woche integriert, wie das DFB Fußballabzeichen. Zur Stär-
kung gabs jeden Tag zwischendurch ein gesundes Vesper.
Vielen Dank an alle Helfer, Kinder und Eltern! Es hat riesen Spaß 
gemacht und wird auf jeden Fall wiederholt!

 

 

 

 
Turnierergebnisse 28. - 29.08.2021
Trochtelfingen:
Dressurprüfung Kl. L*-Kandare:
Vera Hailfinger mit Find ich gut 3. Platz
Angela Kath mit Rivana Royal 6. Platz
Dressurprüfung Kl. L*-Trense :
Jana Herrmann mit Con Mio 6. Platz
Dressurpferdeprüfung Kl. A :
Sabrina Walter mit Goldberg"s Gentleman 3. Platz
Annkathrin Hailfinger mit Fürst Henrico 5. Platz
Herzlichen Glückwunsch!

 
Angela & Vera

 
 Annkathrin & Sabrina 

 

 

 
Ortschaftsverwaltung Willmandingen
Die Ortschaftsverwaltung ist am 03.09.2021 geschlossen. In drin-
genden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Frau Vöhringer 
Tel 92 59 30 oder an die Hauptverwaltung.
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Schulnachrichten der Bolbergschule
Liebe Schülerinnen und Schüler der Bolbergschule, liebe Eltern,
nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Montag, 14. 
September 2021, für die Klasse 2 um 8.30 Uhr am vorderen Ein-
gang und endet um 12.00 Uhr.
Für die Klassen 3 und 4 beginnt der Unterricht um 8.40 Uhr am 
hinteren Eingang und endet um 12.10 Uhr.
Zur Einschulungsfeier der neuen Erstklässler, die unter Pande-
miebedingungen am Donnerstag, den 16. September 2021 statt-
findet,
laden wir die Eltern und Angehörigen sehr herzlich ein!
Wir beginnen um 9.30 Uhr mit der Einschulungsfeier in der Bol-
berghalle.
Während die Erstklässler im Anschluss ihren ersten Unterricht 
erleben, sind die Erwachsenen herzlich zum Büfett der Eltern von 
Klasse 2 eingeladen.

 

 
Vorankündigung Probenbeginn
Nach langem Warten ist es wieder so weit, wir beginnen wieder 
mit unseren Proben. Hierzu treffen wir uns am 02.09.2021 um 20 
Uhr in der Bolberghalle in Willmandingen.
Die Proben werden nach den 3G Regeln stattfinden. Bringt daher 
bitte einen Testnachweis mit falls ihr nicht geimpft oder genesen 
seid.
Schriftführer

 
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 03. September 2021 um 20.00 Uhr findet im 
Schützenhaus die Jahreshauptversammlung des Schützenver-
eins SV Bolberg Willmandingen statt.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Bericht Vorstand und Kassiererin
3. Entlastungen
4. Wahlen
5. Ehrungen
6. Verschiedenes
Alle Vereinsmitglieder, Freunde und Interessierte sind hierzu ganz 
herzlich eingeladen.
Bitte beachten: Wegen der aktuellen Corona Lage findet die 3-G 
Regel Anwendung!
Die Vorstandschaft

 
Verkehrsverbund naldo informiert
Mit dem naldo-Abo deutschlandweit fahren
Im Rahmen der Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ können 
naldo-Abokundinnen und -kunden zwei Wochen im September 
kostenlos mit Bus und Bahn durch ganz Deutschland fahren. Die 
Aktion dauert von 13. bis 26. September 2021. Mit einem naldo-
Abo darf man dann deutschlandweit alle Nahverkehrsmittel bei 
den teilnehmenden Verkehrsverbünden und -unternehmen in der 
2. Klasse nutzen.

naldo-Abokundinnen und -kunden, die das Deutschland Abo-
Upgrade nutzen möchten, müssen sich auf der Aktionswebseite 
www.besserweiter.de/abo-upgrade registrieren, das Registrie-
rungsformular wird am 6. September freigeschaltet.
Alle aktuellen Informationen zum „Deutschland Abo-Upgrade“ 
finden sich auf www.naldo.de und auf www.besserweiter.de/abo-
upgrade

Jehovas Zeugen in Reutlingen-Gönningen und 
Umgebung
Kann die Bibel dabei helfen, mit Wetterextremen fertig zu 
werden?
Welch ein außergewöhnlicher Sommer! Kälte und Regen ohne 
Ende mit schlimmen Überschwemmungen in unserem Land, ex-
treme Hitze und Waldbrände in anderen Ländern – das hat natür-
lich auch Jehovas Zeugen in Sonnenbühl nachdenklich gemacht. 
Ist das noch normal? Wird es wieder besser?
In der Bibel im Römerbrief Kapitel 14 Vers 4 kann man nachle-
sen, dass wir Trost und Hoffnung aus der Heiligen Schrift be-
kommen können. Diese Hoffnung schöpfen wir gemeinsam bei 
unseren Online-Gottesdiensten, immer mittwochs um 19.15 Uhr 
und samstags um 18.30 Uhr. Jeder, der Interesse an Gottes Wort 
hat, ist dazu herzlich eingeladen. Für die Zugangsdaten schreiben 
Sie einfach eine Mail an rbuttig@gmx.de oder rufen an unter Tel. 
07128 927310.
Am kommenden Samstag, 4.9. geht es u. a. darum, wozu uns die 
Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen motiviert. Am Mittwoch, 
8.9. beleuchten wir das Beispiel Mose und untersuchen, wie Gott 
uns bei den verschiedensten Problemen stützt.
Eine Online-Bibel und viele weitere Informationen in mehr als 
1.000 Sprachen (!) stehen unter www.jw.org zur Verfügung – kos-
tenlos und ohne Registrierung.

Lust am Wandern
Kleine Touren – im Landkreis Reutlingen für offene Menschen
gut geeignet auch für Menschen mit Demenz,
ihre Angehörigen und andere „Kümmerer“
Unterwegs im Reutlinger Naherholungsgebiet
Ihre SAV Wanderführerin an diesem Tag: Heide Dürr,
Ortsgruppe Sickenhausen freut sich auf Sie.
Am Donnerstag, den 9. September 2021 wandern wir zusam-
men im Reutlinger Naherholungsgebiet. Die ca. 6 Kilometer lange 
Strecke verläuft überwiegend im Wald und auf befestigten Wegen 
ohne größere Anstiege, so dass auch bei größerer Hitze ausrei-
chend Schatten vorhanden ist.
Die Tour führt am Wildgehege vorbei, durch den Markwasen, 
Rosswasen auf die Jungviehweide und um den Breitenbachsee.
Zum Abschluss ist eine Einkehr zu Kaffee und hausgemachten 
Kuchen auf der Gartenterrasse des Schützenhauses vorgesehen.
Start der Wanderung um 13.30 Uhr.
Treffpunkt: Parkplatz am Restaurant Schützenhaus, Mark
(Gewand) 2, 72762 Reutlingen
Anfragen und Anmeldung, auch für evtl. Mitfahrmöglichkeiten und 
Begleitung bei: Silvia Phleps, DRK-Alzheimer Beratungsstelle, Tel: 
07121/345397-31 oder 345397-0, Mail: phleps@drk-kv-rt.de

 
Anmeldungen an den Berufsschulen
Der Landkreis, als Träger der Beruflichen Schulen, erinnert an 
die Einschulungstermine für die Auszubildenden, die jetzt ihre 
Ausbildung beginnen. Verantwortlich für die Anmeldung sind die 
Erziehungsberechtigten bzw. Ausbilder und Ausbilderinnen oder 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Der Landkreis weist in diesem 
Zusammenhang noch darauf hin, dass auch alle Jugendlichen, die 
jetzt aus den Schulen entlassen wurden und keine Ausbildungs-
stelle oder weitere Schule gefunden haben, berufsschulpflichtig 
sind, sofern sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
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Im Beruflichen Schulzentrum Reutlingen finden die Einschu-
lungen an folgenden Terminen statt:
Bei der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule findet die Einschulung 
der Auszubildenden in das erste Ausbildungsjahr in den Berufs-
bereichen Metall, Mechatronik/Elektro und Informationstechnik 
am Dienstag, 14. September 2021 um 8:00 Uhr statt. Der erste 
Schultag für die neuen Vollzeitklassen im Technischen Gymnasi-
um, Berufskolleg, ein- und zweijährige Berufsfachschule, Fach-
schule und VABR ist am Mittwoch, 15. September 2021. Genaue 
Uhrzeiten, Treffpunkte und tagesaktuelle Informationen finden Sie 
auf der Homepage www.steinbeisschule-reutlingen.de
Termine Einschulung: 
Bei der Kerschensteinerschule in Reutlingen am Dienstag, 
14. September 2021, um 8:00 Uhr für die Auszubildenden aller
Fachbereiche. Bereits am Montag, 13. September 2021 finden
die Einschulungen für die einjährigen Berufsfachschulen 1BFB /
1BFBZ / 1BFD um 8:00 Uhr, für das Berufseinstiegsjahr BEJ um
10:00 Uhr sowie für das VAB-Regelform VABR um 11:00 Uhr statt. 
Mögliche Änderungen und weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage www.kss-rt.de.
Bei der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen für die kaufmän-
nischen Berufsschüler am Dienstag, 14. September 2021, um
14:00 Uhr. Spezieller Termin für Einzelhandel und Fachlageristen/
Fachkräfte für Lagerlogistik ist um 16:00 Uhr. Blockklassen erhal-
ten gesonderte Termine, abrufbar über www.ths-reutlingen.de.
An der Laura-Schradin-Schule in Reutlingen ist der Schulbe-
ginn für die zweijährigen Berufsfachschulen (2BFH, 2BFP und
2BFHK) und die Berufskollegs (1BKEE, 2BKH, 1BK1P, 1BK2P und 
1BKFH) am Montag, 13. September 2021, 9:30 Uhr.
Für das 1BKST ist der Schulbeginn am Donnerstag, 16. Septem-
ber 2021, 7:35 Uhr.
Für das AVdual ist der Schulbeginn am Mittwoch, 15. September 
2021, 9:30 Uhr.
Für das VABO ist der Schulbeginn am Montag, 20. September
2021, 9:30 Uhr.
Für die hauswirtschaftliche Berufsschule, 1. Lehrjahr (H1HB)
ist der Schulbeginn am Montag, 27. September 2021, 7:35 Uhr
(Homepage www.lss-rt.de).
An der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach ist der Schulbe-
ginn für alle Vollzeitschularten am Montag, 13. September 2021
um 7:45 Uhr.
Der Unterricht der Berufsschule beginnt an folgenden Tagen:
1. Ausbildungsjahr Industrie und Einzelhandel:
Dienstag, 14. September 2021 um 7:45 Uhr,
2. Ausbildungsjahr Industrie:
Mittwoch, 15. September 2021 um 7:45 Uhr,
2. Ausbildungsjahr Einzelhandel:
Montag, 13. September 2021 um 12:50 Uhr,
3. Ausbildungsjahr Industrie:
Donnerstag, 16. September 2021 um 12:50 Uhr,
3. Ausbildungsjahr Einzelhandel:
Donnerstag, 16. September 2021 um 7:45 Uhr.
Bitte beachten Sie eventuelle Aktualisierungen auf unserer Home-
page www.georg-goldstein-schule.de.
In Münsingen beginnt an der Beruflichen Schule der Unterricht
für alle Vollzeitschularten, einschließlich landwirtschaftliche Be-
rufsschule 1. Ausbildungsjahr in Vollzeitform am
Montag, 13. September 2021 um 8:30 Uhr.
Der Unterricht für den Teilzeitbereich (Berufsschule) beginnt je-
weils um 7:45 Uhr an folgenden Tagen:
Berufsfachschule für Pflege/Altenpflegehilfe:
Montag, 13. September 2021,
Landwirt/Landwirtin (2. und 3. Ausbildungsjahr):
Dienstag, 14. September 2021,
Metall 3. Ausbildungsjahr: Montag, 20. September 2021;
Metall 4. Ausbildungsjahr: Montag, 13. September 2021;
Nachzügler für alle Schularten können sich ab 6. September 2021, 
8:00 Uhr im Sekretariat melden
(Homepage www.bs-muensingen.de).

Der Unterricht an der Gewerblichen Schule Metzingen beginnt 
für die Schülerinnen und Schüler der ein- und zweijährigen Be-
rufsfachschulen (Metall, Kfz und Textil) und des dreijährigen Be-
rufskollegs für Mode und Design am Montag, 13. September 2021 
jeweils um 8:00 Uhr. Der Unterrichtsbeginn für die Schülerinnen 
und Schüler der Berufsschule (Metall, Kfz und Textil) kann auf der 
Homepage der Schule
www.gewerbeschule-metzingen.de eingesehen werden. Dort 
finden sich auch Informationen zum Blockunterricht für die Aus-
zubildenden im Gebäudereinigerhandwerk.
Nähere Informationen zu den Schulen gibt es auch im Internet un-
ter www.kreis-reutlingen.de unter der Rubrik Bildung & Wirtschaft.

Webseminar: Babys erster Brei!
Die Ernährung im ersten Lebensjahr steht im Mittelpunkt der BeKi-
Informationsveranstaltung am Dienstag, 14. September 2021 
von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr . Das Seminar mit Referentin Sabine 
Schwaigere findet online statt.
Ein optimaler Beikost-Start ist eine gute Voraussetzung für eine 
zukünftige, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
eines Kindes. Während der Veranstaltung können jederzeit Fragen 
an die Referentin gestellt werden. Außerdem erhalten alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer Infomaterial zum Thema.
Technische Voraussetzungen und Anmeldungen
Als technische Voraussetzung für die Teilnahme ist erforderlich: 
Ein PC, Laptop oder Tablet.
Außerdem eine stabile Internetleitung mit funktionierendem W-
LAN für die Bildübertragung. Wer einen Laptop oder PC ver-
wendet wird, benötigt die aktuelle Version des Internetbrowser 
"Firefox" oder "Google Chrome".
Informationen und Anmeldungen zu dieser kostenfreien Veran-
staltung sind beim Kreislandwirtschaftsamt Münsingen bis Mitt-
woch, 08. September 2021 unter der Nummer: 07381/9397-7341 
oder unter landwirtschaftsamt@kreis-reutlingen.de möglich. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung 
per Mail einen Zugangscode zur Veranstaltung.

JETZT TAGESPFLEGEPERSON WERDEN! 
Kinder liegen Ihnen am Herzen? Sie suchen eine neue berufliche 
Perspektive?
Dann wartet in der Kindertagespflege eine anspruchsvolle und 
erfüllende Tätigkeit auf Sie! Als Tagesmutter oder -vater können 
Sie ihre Tätigkeit Ihrem eigenen Leben anpassen. Qualifizierte 
Tagesmütter und -väter arbeiten selbständig im eigenen Haus-
halt, angestellt im Haushalt der Eltern oder im Team in anderen 
geeigneten Räumen.
Informationsveranstaltung in Präsenz:
Am Dienstag, den 21.09.2021, um 19:00 Uhr 
Außenstelle Alb, Marktplatz 1; 72525 Münsingen
Anmeldung bis spätestens Montag, den 20.09.2021, unter: rau-
scher@tagesmuetter-rt.de mit der Angabe Ihrer Kontaktdaten.
Weitere Informationen: www.tagesmuetter-rt.de
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Erscheinungstermin  

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ | Ort  

Telefon  

IBAN 

TEXT

ANZEIGEN BESTELLSCHEIN
Füllen Sie bitte das Formular vollständig aus um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Schreiben Sie deutlich lesbar, damit 
Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, Ihre Anzeige bis spätestens dienstags, 12.00 Uhr bei uns einzureichen. Bitte 
beachten Sie den abweichenden Anzeigenschluss für Pfullingen und Laichingen. Somit ist eine termingerechte Veröff entlichung 
gewährleistet. Selbstverständlich können Sie Ihre Anzeige auch per Telefon 07121 9793 - 0, Telefax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail 
anzeigen@der-fi nk-verlag.de durchgeben.

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen diese gerne zu. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden schriftlich vereinbart.

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren der Anzeige bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddor äslach

  Westerheim

   Pfullingen
Anzeigenschluss: 
Di, 9.00 Uhr

   Laichingen
Anzeigenschluss: 
Mo, 12.00 Uhr



Schießgasse 4| 72820 Sonnenbühl-Undingen| Tel. 07128.2302
post @ metzgerei-allmendinger.de | www.metzgerei-allmendinger.de

Montag–Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr 
Samstag 7.00 bis 13.00 Uhr| Mittwoch nachmittags geschlossen

GULASCHSUPPE 

MIT BAUERNBROT

Di. 07.09. ab 10 Uhr

FEINES SOMMERANGEBOT!
Bioland Mexico-Pfännle
Rindergeschnetzeltes mit Mais, pfannenfertig 
gewürzt

100g € 1,89

Bioland Lyoner »Lucky Luke« 100 g € 1,49

Schweineschnitzel
aus der Oberschale

100g € 1,09

Albsalami
mit Pfeffer oder Wacholder
Portionsstück ca. 190 g

STÜCK € 4,99

Hausmacher Weiße 100g € 1,09

Schnittlauchleberwurst 100g € 1,29

Brisket
heißgeräucherte Rinderbrust

100g € 2,09

gekochte Mettwurst
im Geleemantel

100g € 1,19

Nudelsalat 100 g € 1,19

Bio Zillertaler Bergkäse         100g € 2,29

Angebot gültig vom 03.09. – 04.09.2021

Sonnenbühl, im August 2021

Danksagung

Eugen Hailfinger
Herzlichen Dank sagen wir allen,
die unseren lieben Verstorbenen
beim Heimgang begleitet haben,
sich in stiller Trauer mit uns ver-
bunden fühlten und ihre Anteil-
nahme auf vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

Besonderes danken wir Herrn
Pfarrer Grauer, dem Gesangsver-
ein und dem DRK Sonnenbühl
für die einfühlsamen tröstenden
Worte

Lene Hailfinger mit Familie



  Print ist nachhaltig. Das beweist die Klimainitiative der Verbände.

  Die europäische Papierindustrie forstet mehr Wald auf, als 
sie verbraucht.

  Nach Europa importierte Hölzer unterliegen strengster 
Aufsicht.

  Digitale Medien verschlingen immense Ressourcen in 
Herstellung, Betrieb und Entsorgung.

  Das Recycling von Tablets, Smartphones und PCs ist bei 
weitem nicht zufriedenstellend gelöst.

VERZICHT AUF PRINT MACHT NICHT GRÜN!
„Digitale Kommunikation ist umweltfreundlicher„Digitale Kommunikation ist umweltfreundlicher 
als Print.“ Diese Meinung ist weitverbreitet undals Print.“ Diese Meinung ist weitverbreitet und 
leider nicht richtig. Immer wieder kommt es vor,leider nicht richtig. Immer wieder kommt es vor, 
dass Unternehmen oder Organisationen einemdass Unternehmen oder Organisationen einem 
vermeintlichen oder missverstandenen Umwelt-vermeintlichen oder missverstandenen Umwelt-
schutzgedanken folgend auf Printprodukte ver-schutzgedanken folgend auf Printprodukte ver-

zichten, stattdessen auf digitale Kommunikationzichten, stattdessen auf digitale Kommunikation 
setzen und ihren Kunden dies als „der Umwelt zu-setzen und ihren Kunden dies als „der Umwelt zu-
liebe“ verkaufen. Eine fragwürdige Imagepoliturliebe“ verkaufen. Eine fragwürdige Imagepolitur 
zu Lasten der Verbraucher und zum Schaden derzu Lasten der Verbraucher und zum Schaden der 
modernen, sauber und kontrolliert arbeitendenmodernen, sauber und kontrolliert arbeitenden 
Druck- und Medienunternehmen.Druck- und Medienunternehmen.

Hier ein Beispiel:

GEDRUCKTE ZEITUNGEN:GEDRUCKTE ZEITUNGEN: 
Tageszeitung, 40 Seiten,Tageszeitung, 40 Seiten, 

COCO -Äquivalenz im Jahr:-Äquivalenz im Jahr: 

28 kg28 kg

ONLINE-NEWS:ONLINE-NEWS: 

(50% PC, 50% Laptop),(50% PC, 50% Laptop), 

nutzung/Tag.nutzung/Tag. 

COCO -Äquivalenz im Jahr:-Äquivalenz im Jahr: 

36 kg36 kg

Fazit: genügend Gründe das Amtsblatt zu abonnieren!
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Reparaturen • Reifendienst

KFZ-Vermietung und
Transporte GmbH

  
   

            
    

   

   

Rosenstr. 16, 72805 Lichtenstein-Holzelfingen

Wir suchen Verstärkung!

Sprinterfahrer (m/w/d)
FS B

Vollzeit/Teilzeit

Bewerbungsunterlagen bitte an:
info@munz-kfz.de

Terminvereinbarung  > H. Munz
mobil: 0171 3741360

Beathe Seiler-Möhn
Staatl. geprüfte
Musiklehrerin

Musikschule Seiler, Holdergasse 1, 
72820 Sonnenbühl, Tel. 0 7128/3782, 

www.musikschule-seiler.de

Fröhlich und heiter - geht's bei uns weiter.
Erfolg ist das Ziel - und Spaß hamwer viel!

Suche 
1- bis 2,5-Zimmer-Wohnung
in Sonnenbühl, Einzelperson/Berufstätig/NR 

Tel. 0151 56973962

Suche
Hobbyhandwerker oder 

rüstigen Rentner für gelegentliche 
Arbeiten in und am Haus. 

Tel. 0176/81443497

Aktives Senioren-Ehepaar mit Familienanschluß in Sonnenbühl
sucht 

Grundstück oder Teil-
Grundstück

1,5 – 2 Ar zur Bebauung.
Kauf oder Pacht. Nur Willmandingen/Genkingen.

Wir freuen uns auf Ihr Angebot!
Kontakt: mh.monikahaupter@gmail.com

Krautland zum Kauf 
in Erpfingen gesucht

Kontaktdaten:
Isabella Kraxner

0172/7151419 o. 07128/924850

Suche ab sofort zum Kauf

2-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon.
Tel. 07072/126064

 Qualität,
 Natürlichkeit

und Frische.

·PRÄMIERT
E

QU
AL

ITÄ
T VON DER SCHW

ÄBISCHEN
ALB

SONNENALB
QUALITÄT

SEIT 1966

Melchingen | Hechingen
Mössingen

Eningen | Killer

Spare-Ribs ................................................ 100g 0,69 EUR

gewürzt und mariniert
Rindsrouladen ......................................... 100g 1,75 EUR

küchenfertig vorbereitet
Zwiebling ................................................... 100g 0,79 EUR

zum herzhaften Vesper
Oberländer ................................................ 100g 1,05 EUR

immer beliebt
gekochter Schinken .............................. 100g 1,75 EUR

mit weniger als 3% Fett

Fleischsalat .............................................. 100g 0,94 EUR

Butterkäse Rolle .................................... 100g 0,99 EUR

Schnittkäse 50% Fett in Tr.

  

Unser Wochenendangebot



Name

Vorname

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Email 

IBAN 

Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren für das Abo bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

ABO ANFRAGE-FORMULAR
Einfach ausfüllen und an uns senden. Selbstverständlich können Sie Ihre Abo-Bestellung auch per Telefon 07121 9793 - 0,
Telefax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail vertrieb@der-f.ink durchgeben.
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Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der 
Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die 
Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden 
schriftlich vereinbart.

Ich frage hiermit die Kosten für das Mitteilungsblatt der 
rechts angekreuzten Gemeinde an. 

IHR MITTEILUNGSBLATT ABO
Wöchentlich informiert sein über das Wichtigste aus Ihrer Gemeinde:

 Amtliche Bekanntmachungen und Informationen

 Nachrichten aus Ihrer Gemeinde

 Vereinsnachrichten

 Kirchliche Nachrichten

 Geschäftliches

Warum das Mitteilungsblatt in Papierform?
Der Bundesverband Druck und Medien e.V. startet die Initiative 

Greenprinting statt Greenwashing! Printmedien schonen Ressourcen.

Hier ein Beispiel:
Gedruckte Zeitungen: Tageszeitung im Tabloid-
Format, 40 Seiten, Aufl age 32000, 2,4 Leser 
pro Exemplar. CO2-Äquivalenz im Jahr

28 kg

Online-News: 30 Minuten Lektüre (50% PC, 
50% Laptop), 2,5 Std. Internetnutzung/Tag. 
CO2-Äquivalenz im Jahr

36 kg

  Berghülen

  Erbach

  Geislingen

  Gomadingen

  Gönningen

  Griesingen

  Hayingen

  Hengen

  Heroldstatt

  Hohenstein

  Hülben

  Laichingen

  Lautlingen

  Lichtenstein

  Mehrstetten

  Merklingen

  Nellingen

  Oberdischingen

  Pliezhausen

  Pfullingen

  Riederich

  Römerstein

  Schelklingen

  Sonnenbühl

  St. Johann

  Walddor äslach

  Westerheim



Telefon 07121 9793 - 0
Email anzeigen@der-fi nk-verlag.de

1 mm in Farbe 

(zweispaltig)

1 Euro

Ihre Anzeige/Farbanzeige 
auf den Sonderseiten

WIR in
Sonnenbu hl

Veröff entlichung: 

KW 38

Anzeigenschluss: 

Mittwoch, 15.09.2021 

um 17 Uhr

Jörg Fietze n Poststraße 15 n 72820 Sonnenbühl Undingen
Tel.: 07128 / 2244 n Fax: 07128 / 30303

E-Mail: Fietze-Schreibwaren@fi-elt.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag: 09:30 bis 12:00 Uhr & 15:00 bis 17:30 Uhr
Mittwoch: 09:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag, Freitag: 09:30 bis 12:00 Uhr & 15:00 bis 17:30 Uhr 
Samstag: 09:30 bis 12:00 Uhr

Wir schließen!
10% Rabatt auf alle Artikel*

Verehrte Kunden,
am 30. September 2021 werden wir unser 
Geschäft schließen.
Für das uns über viele Jahre entgegen-
gebrachte  Vertrauen bedanken wir uns 
recht herzlich. 

* Ausgenommen:
Zeitschriften, Zigaretten, Bücher und Produkte der DPAG

Ab sofort Annahme
von Mostäpfeln
Gesunde und reife Äpfel

Ankauf zu Tagespreisen oder
Umtausch in Burkhardt Fruchtsäfte
Obstannahme:
Montag bis Freitag
Samstag

Wir suchen laufend Immobilien zum Kauf
• Haus mit Einliegerwohnung oder mit einem sep. Raum
  / Lager für Hobbykünstlerin (als Atelier) 
• dringend ein 1-Fam.Haus mit ELW, gerne auch 2-Fam.-
  Haus, unser Kunde möchte Oma & Opa zu sich nehmen
"Alles aus einer Hand" - von der marktgerechten Werter-
mittlung bis zum Notar & Hausübergabe. Rufen Sie uns an!

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

 
 

 
 

www.automezger.de

Ihr Ford-Partner für Sonnenbühl

Telefon 07475 91236

ein
Landmetzgerei

  
             

Frische & 
Qualität aus 
eigener Schlachtung

Wochenangebote

  
             

  
  
 

Inhaber: Jochen Rein
Pfullinger Straße 1 · 72820 Sonnenbühl · Telefon 0 71 28 / 5 13

  
  
 

Freitag, 03.09. – 
Donnerstag, 09.09.2021

Rinderbraten aus der Keule  . . . . . . . .100 g 1,69 €
Hackfleisch gemischt  . . . . . . . . . . . . 100 g 0,98 €
Lyoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 1,25 €
Wurstsülze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g 0,98 €
Lindenberger 45% Fett i. d. Tr. . . . . . . 100 g 1,15 €

Tagesessen:
Dienstag: Sauerbraten mit Spätzle und Salat
Mittwoch:  Schinkennudeln mit Salat
Freitag:     Cordon bleu mit Pommes



Obst- und Gemüseverkauf
vorwiegend von der Reichenau
deutsche Radieschen, Gurken, 
Tomaten und Salate... 
Deutsche Himbeeren + deutsche Zwetschgen

Elstar, Delba und Grafensteiner Äpfel
Immer Dienstag-Nachmittag 

sind wir wieder in Genkingen an der 
ehemaligen Aral-Tankstelle in der Pfullinger
Straße von 13.30 – 16.30 Uhr für Sie da.

Immer Freitag-Nachmittag
•13.15 – 15.15 Uhr auf dem Marktplatz in Erpfingen
•15.30 – 16.45 Uhr bei Getränke Maier im Genkinger Weg
•17.00 – 18.00 Uhr Bolberghalle in Willmandingen

Obst und Gemüse Hagner · Straßberg

Wir sind auch in der 
Urlaubszeit für Sie da!

Neue Ernte

Für Sie da in
0 Genkingen
0 Willmandingen
0 Erpfingen
Tel. 07128 92200

0 und im Inselladen, Pfullingen, Tel. 07121 7506803

Michael Haug · 72820 Sonnenbühl-Genkingen · Gönninger Straße 3
baeckereihaug@web.de · www.baeckerei-haug.de ·         @baeckereihaug

Angebot solange Vorrat reicht!

.Unser Angebot:

Wenn der Herbst in Sicht
ist, kommen wieder:

Zwiebelkuchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 1,90 €
Kartoffelbrot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. 2,40 €
Kartoffelbrötchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 St. 1,90 €

Raiffeisen MarktIhr
Original - regional

Gerdas Tipp:
Bezahlen Sie mit Ihrer goldenen 
girocard und erhalten Sie bei einem 
Einkauf über 50 Euro* 250 ml Rapsöl oder 
einen Piccolo Danke-Sekt gratis dazu.

Raiffeisen Markt der Volksbank Ermstal-Alb eG
Sternbergweg 2, 72531 Hohenstein, Telefon 07123 163-780

Wir sind wieder 

für Sie da!

Montag:  09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag:  14:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch:  09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag:  14:00 - 18:00 Uhr
Freitag:   09:00 - 12:00 Uhr
Samstag:  09:00 - 12:00 Uhr

*Gutscheine ausgenommen

Wir haben wie folgt für Sie geöffnet:



je Kasten 9 x 0,75 l Glas 
perlend, sanft perlend 

oder naturelle

4,49 €
zzgl.  Pfand 9 x 0,75 l = 2,85 € · 1 l = 0,66 €

9 x 0,75 L
GLAS!

NEU

Jetzt  Treuepunkte 
sammeln ... 

   ... und einen Kasten 
   gratis mitnehmen!

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse ein. 
Nur ausgefüllte Treuepässe sind gültig. Ihre Daten werden 
nicht gespeichert, weiterverkauft oder für Werbezwecke 
verwendet. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ich habe meine Kiste erhalten!

 PET  Glas 12er          Glas 9er          Glas 6er

Datum, Unterschrift

Name

PLZ/Ort

Straße

Telefon

Händlerstempel:

EiszeitQuell ist das Mineralwasser aus der 
Eiszeit. Es stammt aus einer anderen Welt:

Damals zogen Mammutherden übers Land.
Die Menschen waren Jäger und Sammler.
Und die Luft war so rein wie der Schnee 
auf den Gletschern… Diese Reinheit steckt 
auch in EiszeitQuell. Es ist seit der Eiszeit 
unberührt und darum frei von allen Spuren 
unserer modernen Welt.

Kein Nitrat, kein Nitrit, 
keine Schadstoffe!

Darum ist EiszeitQuell 
anders als andere…

TREUEPASSTREUEPASS

AKTION!
12+1

WARUM EISZEITQUELL 
SO BESONDERS IST:

EZQ Sammelpass_Treueaktion_2021.indd   1-3 04.03.21   16:45
Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre Adresse ein. 
Nur ausgefüllte Treuepässe sind gültig. Ihre Daten werden 
nicht gespeichert, weiterverkauft oder für Werbezwecke 
verwendet. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ich habe meine Kiste erhalten!
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keine Schadstoffe!
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12+1
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SO BESONDERS IST:
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Damals zogen Mammutherden übers Land.
Die Menschen waren Jäger und Sammler.
Und die Luft war so rein wie der Schnee 
auf den Gletschern… Diese Reinheit steckt 
auch in EiszeitQuell. Es ist seit der Eiszeit 
unberührt und darum frei von allen Spuren 
unserer modernen Welt.

Kein Nitrat, kein Nitrit, 
keine Schadstoffe!

Darum ist EiszeitQuell 
anders als andere…

TREUEPASS

AKTION!
12+1

WARUM EISZEITQUELL 
SO BESONDERS IST:

www.gedig.
de

• Parkplätz
e

• Heimdienst

• Festservic
e

... Ihr Getränkepartner
Buck Hindenburgstr. 1 - 72820 Sonnenb.-Genkingen

Tel. 07128 - 30 336  Fax 07128 - 3936
Mühlwiesenstr. 9 - 72770 Reutlingen.-Gönningen

je Kasten 9 x 0,75 l Glas 
perlend, sanft perlend 

oder naturelle

4,49 €
zzgl.  Pfand 9 x 0,75 l = 2,85 € · 1 l = 0,66 €

9 x 0,75 L
GLAS!

NEU

Jetzt  Treuepunkte 
sammeln ... 

   ... und einen Kasten 
   gratis mitnehmen!

TREUEPASS

AKTION!
12+1

Die Stadt Münsingen, ca. 14.600 Einwohner, aktives und expandie-
rendes Mittelzentrum im Herzen des UNESCO Biosphärengebietes 
Schwäbische Alb, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Forstwirt*in (m/w/d)
Zur Durchführung aller anfallenden Forstbetriebsarbeiten im ca. 
2.500 ha großen Stadtwald Münsingen wie

Holzernte und Waldpflegemaßnahmen
Landschaftspflege und Erholungsvorsorge
Pflege des städtischen Friedwaldes

suchen wir eine flexible, kooperative und verantwortungsbewusste 
Person mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum/zur Forstwirt*in 
sowie einem Führerschein der Klasse B.
Wir bieten:

ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (39 Std./W.)
ein Arbeitsverhältnis mit den Vorzügen des TVöD
eine Altersvorsorge bei der ZVK
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
eine Bezahlung in Entgeltgruppe 5 zzgl. einer Zulage
einen Waldarbeiterstützpunkt mit Werkstatt/Sozialraum
Fahrradleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre Online-Bewerbung bis zum 19.09.2021 unter  
www.muensingen.de/de/Rathaus/Stadtverwaltung- 
oeffnungzeiten/Jobs-Karriere
Noch Fragen?
Rufen Sie uns einfach an. Frau Baier vom Personalamt, Telefon 
07381 182-152, magdalena.baier@muensingen.de oder Herr  
Revierförster Zoller, Telefon 0172 7088683 informiert Sie gerne. 
Weiteres zu Münsingen erfahren Sie unter www.muensingen.de w
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Auf Ihren Besuch freut sich 
Fam. Pfeiffer und Mitarbeiter

Melchinger Straße 16 
72820 Sonnenbühl-Willmandingen 

Telefon 07128/927090
Telefax 07128/927859

Angebot der Woche
gültig vom Fr., 03.09.
bis Do., 09.09.2021

Schweinerückensteak, natur oder mariniert      100 g € 1,19
Gyrosgeschnetzeltes, pfannenfertig                 100 g € 1,29
Lyoner, auch als Portionswurst                         100 g € 1,19
Hausmacher Salami                                         100 g € 1,79
Weiße Presswurst                                    100 g € 0,89
Rote Wurst, auch im 5er Pack                          100 g € 0,95
Landjäger                                               Paar  € 1,40
Wir haben in Willmandingen nächste Woche noch
Montag, Dienstag und Mittwoch nachmittags geschlossen.

www.havanna5.de

Deine Bewerbung geht an 

unsere Katrin Lawnik per Telefon 

07129/930 589 oder per Mail an 
info@havanna5.de.

WIR BEWERBEN UNS BEI DIR!

 5

Wir sind Teamplayer und haben so richtig 
Lust auf diesen Job und unsere Gäste. Jetzt 

wollen wir unser Team verstärken. 
Bist du dabei?

MITARBEITER M/W/D

AUSHILFE / KÜCHENHILFE

IN VOLL- & TEILZEIT
ab sofort gesucht!

Wir freuen uns auf Dich!

Beratung 
Verkauf 
Reparatur

Elektro Hecht GmbH & Co. KG

An Profiboy 52 Jahre, 
Anfang September Geburtstag

Kaffeetante aus LOVOO würde sich 
sehr freuen, wenn wieder Kontakt 

entstehen könnte.

Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Grafischen Vorlagen,

wir bieten Ihnen das Heft Grafische Vorlagen in Farbe an, die Vorlagen auf DVD und CD-ROM in Farbe und schwarz-weiß. 

Alle Motive sind ab 1. August auch über das Internet unter www.brot-fuer-die-welt.de/werbung abrufbar. Sollten Sie die grafi-

schen Vorlagen zur Weiterverarbeitung als Printausgabe in schwarz-weiß benötigen, schicken wir Ihnen gerne kurzfristig die

benötigte Vorlage in schwarz-weiß zu. Bitte senden Sie dazu einfach eine kurze Nachricht an i.junghans@brot-fuer-die-welt.de

oder rufen Sie an, Ingrid Junghans, Tel. 0711-2159 430, Fax 0711-2159 390. Ich stehe Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfü -

gung, auch wenn Sie Vorlagen in einer anderen als im Heft angegebenen Größe benötigen.

Alle Motive des Heftes sind außerdem ab 15. Oktober auf der Gemeinde-CD-ROM in Farbe und schwarz-weiß erhältlich 

(Art. Nr. 119 302 291, Schutzgebühr 2,55 Euro). Dort sind die Motive abgelegt zur Verarbeitung auf Windows-(PC-) und Mac-

Rechnern als JPG-, EPS- und PDF-Dateien. Letztere können problemlos z.B. mit Tintenstrahldruckern ausgedruckt werden. 

Der aktuelle Acrobat-Reader für die PDF-Dateien ist mit auf die CD aufgespielt. Die CD läuft auf Windows ab 98, Windows NT 

und auf Macs ab einem 68020-Prozessor.

Weiterer Inhalt der Gemeinde-CD-ROM: das gesamte Projektheft, Projekttexte als txt-Dokument, Fotos als JPG und Landkarten

als EPS sowie als JPG, das Gesamtverzeichnis „Überblick“ als PDF.

Ab Anfang Dezember sind darüber hinaus das 24-seitige Anzeigenheft mit Motiven in Farbe und die digitalen Anzeigen-Vorlagen

(Motive in schwarz-weiß sowie in Farbe) erhältlich (Art. Nr. 119 402 981, Schutzgebühr 2,55 Euro). 

Alle Motive finden Sie auch im Internet zum Herunterladen unter www.brot-fuer-die-welt.de/anzeigen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere Motive in Ihrem Gemeindebrief einsetzen. Herzlichen Dank dafür im Voraus. 

Für die Zusendung eines Belegexemplares wäre ich Ihnen sehr verbunden. 

Mit den besten Wünschen für eine gute Zeit.

Ingrid Junghans

Öffentlichkeitsarbeit & Werbung

Land zum Leben – 
Grund zur Hoffnung

Land zum 
Leben – 
Grund zur 
Hoffnung

Land zum 
Leben – 
Grund zur 
Hoffnung

Helfen Sie
helfen

www.brot-fuer-die-welt.de
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Korn Recycling GmbH 
   

 
    

Niederlassungen

Wir sind gerne 
weiterhin für Sie da!
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näher dran zu sein.

Seit 150 Jahren versorgen wir Menschen mit 
Energie. Zuerst nur in der Region Reutlingen, 
inzwischen in ganz Deutschland. Damals wie 
heute sind wir nah dran an unseren Kunden 
und ihren Bedürfnissen. Durch faire Preise und 
einen kundenfreundlichen Service. Überzeugen 
Sie sich selbst unter www.fairenergie.de

                    

p Bitte ausschneiden und aufheben!           p

Großer Geflügelverkauf Leger. Hühner
Enten, Gänse, Puten und Mast bitte vorbestellen!
Montag, 06.09.2021 und Montag, 04.10.2021 vorletzter Termin

Erpfingen, Rath., 12.30 Uhr, Willmandingen, Volksbank, 12.45 Uhr,
Undingen, Rath., 13.00 Uhr, Genkingen, Genkingen Bank, 13.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte, Tel. 05244 8914, www.gefluegelzucht-schulte.de

Praxis Dr. Bieß, Salmendingen
ist vom 13.09. bis 22.09.2021 wegen Urlaubs
geschlossen.

Reguläre Sprechstunde wieder ab 23. September.
Die ärztliche Vertretung wird auf dem Anrufbeantworter
bekannt gegeben. 

Telefon 0172 6350738




